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7wel Aktenstücke ZUr (Geschichte des Ver-
hältnısses zwischen dem Preußischen Staat

und der Römıischen Kırche
Mitgeteilt VON S Frankfurt Main

Die beiden folgenden Aktenstücke stammen AUS dem Nachlaß
des früheren preußıschen Kultusministers r< Zum
Gedächtnis des Mannes, der während der sieben Jahre selner
Ministerschaft, Von 18792 biıs 1879, eıne Popularıtät wW1e eın zweıter
Mitarbeiter Bismarcks besaß, ann mıt einem Schlage InNns Dunkel
der Vergessenheit trat, freilich auch, weiıl selbst wollte, ist,
VOon mMır verfaßt, ZU. hundertsten Geburtstage soeben eiıine Bio-
graphie erschienen, ach den vıelen katholischen Darstellungen des
Kulturkampfes die ersie, dıe jene Vorgänge VO protestantischen
un staatlıchen Standpunkte schildert. S]e erhofft Beachtung, weil
ihr der überaus reiche Nachlaß des Ministers zugrunde legt, un!
weil Q1e deshalb eıne Fülle biısher unbekannten Stoffes ANS Licht
bringt, zahlreiche Briefe und Randbemerkungen des alten Kaisers,
Briefe, Denkschriften und mündliche Äußerungen Bismarcks, die
gesamte Korrespondenz zwıischen der Kurle und der preußischen
Regierung nach dem Amtsantritte Leos USW. Längst nıcht
alles Material des Nachlasses habe ich ın der Biographie verarbeiten
können. Die beiden folgenden Denkschriften aber schlenen mI1r
sovıjel unbekannten kirchengeschichtlichen Stoff enthalten, daß
ich mMIr dieser Stelle dafür Raum erbat;

Denkschriuftber dıe Entsendung eines päpstlıche
den Berliner Hof 6\Gesandten

1im Sommer 1876 dem Kronprinzen, der damals die
Stellvertretung für seinen Vater führte , überreicht

Die Denkschrift schildert zunächst die Stellung der päpstlichen
Legaten ach kirchlichem Rechte nach Mejers Büchern über
„Die Propaganda“ un: „ Zur Geschichte der römisch - deutschen

Adalbert Falk. eın Leben ıund Wirken als Preuß Kultusminister. Gotha,
Leopold Klotz Verlag, 19927 AA geh Mark



Untersuchungen
Frage“ Der Abschnitt schließt mıt der Weststellung, daß der alte
Streit zwıischen Kpiskopalismus un Nuntien als Urganen des
Kurilalismus seıit dem atikanum als erledigt Zı gelten habe „Kür
einen Konflikt ZzWıschen dem Primat und dem Kpiskopat ach
Analogie des Münchener Nuntiaturstreites fehlt ec5 heute der
notwendigen Voraussetzung.“

In einem zweıten Abschnitt behandelt die Denkéchrift die his-
herige Haltung des preußischen Staates in der Nuntiaturfrage, unfifer
Friedrich 1L, 1m Allgemeinen Landrecht, unter Friedrich Wiılhelm E
wıeder besonders ach Me] C unter Heranziehung der Korrespon-
denz, die später I1n den Publikationen des preußischen Staats-
archıvs „Preußen und diıe atholische Kırche“ veröfßent-
liıcht worden ist, damals och ungedruckt War. ort findet sich
auch die wichtige Instruktion für Wilhelm Von Humboldt (Nr
un Nr 26) Diese Instruktion wurde fast unverändert auch Hum-
boldts Nachfolgern , Von Ramdohr und Niebuhr, mıtgegeben , ob-
ohl der Geh Legationsrat von Raumer eine Anderung, gerade
1n bezug auf dıe Nuntlaturfrage für notwendig hielt Er scheiterte
aber . dem iderspruch des Ministers Von Schuckmann und
se1ner äte Schmedding und Nicolovius, die den —_ Krrichtung
einer ständıgen Nuntiatur oder eines apostolischen Vikariats schon
VOL dem Minister (Gjrafen Voxn der (zoltz ın einer Hardenberg
gerichteten und VON diesem gebilligten Vorstellung VO  :3 185 Maı
18514 erhobenen Gegengründen energisch beitraten. Die dabei -
gebene Anregung, WEeNnN päpstliche Sendungen anhero unvermeıd-
iıch seıen , dahın wirken, daß S1e auf Laijen helen , die ohne
Vollmacht iın geistlichen Angelegenheiten wären, blieb ohne Wolge
uch während Niebuhrs Verhandlungen ber eine Konvention mıt
dem Papste wurde auf die betreffende Instruktion hingewiesen,
dıe in den entscheidenden Punkten Nr und maßgebend
bleiben sollte.

Von 1er ab geben WIr der Denkschrift selbst das Wort.
V IIL Über dıe Instruktion, welchs 1@DUNnNrs achfolger

Ün C hıe G, ist, nıchts Näheres ekannt. Daß aber der Standpunkt
der Preußischen Siaatsreglerung hinsıchtlich einer päpstlichen Gesandt-
schaft Berlin erselbDe gyeblieben, zeigt der Verlauf der ersten gyroßen
Kris1s, ın weiche dıe sogenannten Cölner Wiırren Anfang des Jahres
158536 eintraten. 1Nne nach Jängeren Verhandlungen dem Gesandten plötz-
ıch übergebene konüdentiell Note des Cardıinal-Staatssekretärs Lambru-
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schiniı VODM 1536 dıe Beschwerden der Kurıe über die and-
Jungsweilse des preußischen (+0uvyvernements Z einer Anklageschrift —

SammeNn, weiche teils durch dıe chärfe ihres Tones, teils durch dıe An-
kündıgung VOn dem orhaben des Papstes, e1nen Kepräsentanten nach
Berlin senden, damıt erselbe ZULT Abwendung etwalger künftiger
Kollisionen in vorkommenden Fällen Könıglichen Hofe ]jedesma zeltig

dıe gyeeıgyneten Vorstellungen machen könne, 1n@e Öllıge Um-
yestaltung des bısherigeu diplomatıschen Verhältnisses ın UusSs1C. stellte,

Der Legationsgedanke enthielt sıch nıchts Nenes. Was dabeı üÜDer-
raschte, Wäarlr dıe bestimmte und ınumwundene KErklärung , miıt seiner
Kealısıerung vorzugehen ‚TOLZ der ablehnenden Haltung, welche dıe Könıg-
liıchen Agenten in Kom en Zeıten eınen Ansinnen ähnlicher Art
gegenüber eingenommen natten. Bunsen scheinen indes jene orgänge
nıcht gegenwärtig ZeWESCH e1n. In e1ner Denkschrift, weilche unter
dem 1536 dem Auswärtigen Departement einsendete , ırd das
Verlangen der Oote einerseıts als e1n oYum et Inaudıtum, andrerseıts
als e1n bloßer Schachzug des unter dem BEinfluß der Zelantı stehenden
Papstes charakterisıert, der selbst nıcht die Bewillıgung se1ıner FKor-
derung, sondern eıne entschiedene feindlıche Abweisung ylaube und
viel mehr als dıe Zulassung einer päpstlıchen ({esandtschaf: ın Berlin die
Entfernung der preußischen VON KRom wünsche

„ Es ist nicht leugnen “‘, führt dıe Denkschrift A US, ‚„„daß dıe Verhältnisse
AUSs der hiesigen (+esandtschaft allmählich gewissermaßen eine geistige Macht
geschaffen haben. Kepräsentantın der einzigen mächtigen evangelischen Monarchie,
diıe miıt Rom ın diplomatischen Beziehungen steht, und dadurch gyeW1ISSErMaAalßen
des Zganzch immer zahlreicher werdenden, und ZU eil gelstig und polıtisch be-
deutenden Publikums, owohl des temporären, q IS des für längere Zeit wohnhaiten,
ja durch den Aufschwung deutscher Kunst und Wissenschaft und ıhr steigendes
Ansehen in Kuropa eın bedeutender Mittelpunkt der darauf bezüglichen Bestrebungen
Iın Kom, konnte diese Gesandtschaft der Beachtung der Einheimischen nicht ent-
gehen. [hese ejgentümliıche Stellung brachte bel der ängstlichen Vorsicht, welche
die Gesandtschaft 1n allen religiösen Beziehungen sıch ZU ersten Grundsatz
gemacht und immer beobachtet hat, bisher NUur orteil für dıe amtliche iırksam-
keit. derselben. Seitdem ber der römische Hof durch diıe unaufhörlichen Klagen
nd Denunziationen den feindseligen Absichten der Regierung die Reinheit:
und das Ansehen des Dogmas der römischen Kırche, Vor Allem aber VoNn dem
angeblichen Verführungssystem katholischer YHamilien durch die Förderung der
gemischten Ehen, VonNn em Gewissenszwange der Kirchenparaden und dem HO
drückten Zustand des Katholizismus überhaupt In den oben angedeuteten, miıt
Ingrımm gemischten Zustand eINes unbegrenzten Argwohnes geraten ist, erblickt

ın der geistig bedeutenden Stellung, welche die Königliche Gesandtschaft ın
Rom und ın einem XEeWISSEN Maße ın Italien, einnimmt, NUr einen Ausfiluß des-
selben vermeintlichen Systems, J2 einen ühnen Versuch, den Katholizismus in
seinem gehe1iligten Mittelpunkte anzugreifen“‘,

Dıeser Auffassung des (xesandten Jagen sicherlich yute Informationen
Grunde Daß sich aber beı der Lambruschinischen Note in erster

Linie nıcht den Abbruch des bısherigen dıplomatiıschen erkehrs,
sondern dıe Ausführung egines alten, wohlbedachten Planes, das Kın-
rücken 0MSs ıIn e1ıne weıtere, für seine Interessen a 18 vorteilhaft erkannte
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Posıtion, dıe Gewinnung Etappe für dıe Propaganda, andelte,
lassen dıe gleichartıgen und gleıchzeıtigen Versuche der Kurıie beı dem
russischen ofe klar erkennen on ZUr Krönungsfelier des Kalsers NI1C0-
Iaus (1825) der aps hochgestellten Prälaten, den ehemalıgen
Kardıinal Bernetti, nach Petersburg geschickt Die Sendung sollte W16
unsen damals berichtete, keine bloß vorübergehende Erscheinung SCIN,
sondern sıch . dıe früheren Nuntiaturen VoOxh Garampı und Lıitta -
schließen , ennn nıcht dıe Herstellung der polnischen Nuntjatur, doch
jedenfalls dıe Festsetzung päpstlıchen Repräsentanten Petersburg
und Abstellung oder wen1gstens Mılderung dessen , worüber Han sıch
beschwerte, durch diese Nuntijatur begründen Der Versuch mißlang, Wurde
dann Anfang der dreißiger Jahre wleder ohne Hriolg Vvon der
Kurıe aufgenommen und haft als Jahre 1837 ZU drıtten Male
auftauchte, Veranlassung Kommuntıkation zwıischen dem Berliner
und Petersburger Kabinet gleichmäßigen Verfahrens beıder
heg]erungen die römische Prätension yegeben

Über das der Note VOLN 15 3 1536 ye  b}  O'  enüber einzuhaltende Ver-
fahren sprach sıch Bunsen der beregten Denkschrift eingehend AauUus
Sseine Ansıcht stützte sıch anf den nach dem Völkerrechte wWI1e nach Uuro=-
päischer Sıtte Verkehr zwischen verschledenen Mächten bestehenden
Grundsatz de1 Kecıprocıtät vermöre dessen e1IN Souverain, indenı e1nNe
(+esandtschaft annımmt adurch auch das ecC erwirbt denjenıgen
Souveraın, VvoOn welchem 1esS61D@ beı ınm beglaubigt ist. seinerseıts ec1Ne
Gesandtschaft abzuordnen Überzeugt daß ohne willkürliche Verletzung
dieses Grundsatzes und mıthın auch ohne Beleidigung des römıschen
OTes 811e ofene, durch Prinzıplıen mot.ıvlerte ehnunez der ngekün-
dıgten Sendung Kepräsentanten nach Berlın nıcht möglıch Sel, wäh-
rend andrerseits nıcht verkannte, welche xroße ıund wichtige Bedenken
der Annahme olchen dendung, 4180 der Akkreditierung DeT-
manenten päpstlichen (Üx@esandtschaft A preußischen Hofe entgegenstehen,
sah Bunsen keıin andres Mıttel den notwendıgen Konsequenzen
Grundsatzes entgehen und bei der VOoONn ıhm selbst für nÖötlg erachteten
Ablehnung permanenten päpstlıchen Mıssıon 11 Berlın G1Ne Belei-
dıgyung des römischen O1€e€8 vermeıden, als dıe dıesfälligen weıteren
Verhandlungen mit dem letztern e1ne solche KRichtung leiten, daß
jeder bestimmten Erklärung hıerüber WI@e jeder Berührung von PrinzıpjJen-

dıe Annahme olchen Mıssıon DUr AUS -Iiragen auszuweichen,
lässıgen Gründen und für den Augenblick a ls unzulässıg dargestellt und
hingehalten, dagegen aber dem römıschen Hofe Zı so1lner Beruhigung
erkennen gegeben werden könne, Preußen habe kein edenken agegen,
610€ aut kurze Dauer beschränkte außerordentliche Sendung papst-
lıchen Bevollmächtigten nach Berlin, sofern sıch oO1N besonderer geeıgneter
Zweck dazu darbıete, zuzulassen Als solchen Zweck bezeichnete
Bunsen den Dank des römıschen OT1es für dıe den Bistümern der Mon-
archıe An  ne reichlıche Dotation und für deren Kadızlerunz auf
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Stagtswaldungen, sobald diese Maßregel vollendet wäre. Der gee]gneteTräger für jene Missıon aber S@1 Msgr Capaccınl, ‚„der eINzZIE wahrhafte
Staatsmann und Kopf, nıcht der einzige zugleich red-
lıche und verständıge Mann unter der höheren römischen Geistlichkeit.“

Die Überzeugung Bunsens von der Wiıchtigkeit und Notwendigkeit des
von iıhm vorgeschlagenen Auswegs War gT0D, daß sıch ausdrücklıch
erbot, die Verantwortlichkeit dafür übernehmen. Trotzdem fand seın
Projekt keinen Beıifall Im Mınisterium der auswärtigen Angelegenheitenhielt IH2an das Prinziıp der hecıprocıtät anf den vorliegenden FaJll für
unanwendbar. Und auch der Kultusminister Thr. VOoONn Altenstein YTklärt
sıch in einem AUS der Feader Schmeddings geillossenen Votum VO  S 19 Juli
18536 Xyrundsätzlich die Annahme jeder AÄArt römischer Gesandtschaft:

39 Sollte die Kıinriıchtung einer päpstlichen Nuntiatur In Berlin, oder uch NUurdie Kntsendung eınes außerordentlichen, päpstlichen Gesandten den hiesigenHof beabsichtigt werden , ware solches allerdings eın bedeutendes bel In-sonderheit müßte eine stehende Nuntiatur den Bischöfen sehr überlästig werden.Eiferer nd Intriganten A US em geistlichen und Laijenstande würden sıch ihranhängen und würden durch Sollizitationen und ngebereien der Reglerung undden Bischöfen Verdruß und unnuütze Arbeit bereite Insonderheit stünde solches
Von den Mönchen erwarten. Jedoch darf ich Kxzellenz Sanz ergebenstN1IC. verhehlen, daß ich bei dem
der Aufregung ın Belgien und ın

jetzigen Stande der öffentlichen Meinung, be
be1 dem Einflusse eıner zügellose

andern, UnNnserm Staate benachbarten Ländern,Presse die gänzliche Auflösung der König-lıchen Gesandtschaft für eın gleichfalls seh großes bel halten muß Auch 1ndiesem Konflikt gegebenenfalls scheint mir ber dennoch wünschenswert, Allesaufzubieten, Uln uch die Annahme selbst NUur eines außerordentlichen (Jesandtenabzuwehren.“
emgemäß wurde Bunsen instruiert ‚ Alles aufzubieten,bei dem römischen Hofe auch Aur dıe Annahme eines aulßerordent-

lıchen und temporären Gesandten desselben abzuwehren “, und als bald
darauf (15 die Ausführung sSeINES Planes VvoOxh Neuem als C
umgängliche bedingung für den Fortbestand der Königlichen Gesandtschaft

kKom oder doch ihres bisherigen diplomatischen Charakters bezeichnete,holten dıe Minister der auswärtigen und der geistlichen Angelegenheitenmiıttelst gyemelnschaftlichen Immediatvortrages die Willensmeinung des
Königs e1n, welche Jedes Nachgeben In der Angelegenheit mıt U  N
schledenheit zurückwies. V 1836

‚„ In Beziehung auf das gekündigte Vorhaben des Papstes, einen Kepräsen-tanten des Papstes meıineN Hof senden, bin ich miıt ihrer Ansicht und dendafür aufgestellten Gründen einverstanden , daß solches 1n an geMESSCNET Weise,jedoch unzweıdeutig und definitiv abzuleh
Bunsen hiernach ZU instruieren

LCN 8e]1. Sie haben den Geh Legat-
jeder Kinwirkung ZUr Herbeiführ

ihn aber zugleich anzuweisen, daß sich
uns eıner außerordentlichen und temporärenpäpstliıchen 1ss1on enthalten, 1Im Übrigen ber alle Sorge Zu tragen habe,das bısherige gute Vernehmen mıt dem Papst auf alle der Würde und StellungPreußens entsprechende Weise fern erhalten. In Ansehung Ihrer Außerung,daß die Annahme e1nes päpstlıch Gesandten ın Berlin DUr ann stattfndenkönne, Wenn dessen Vollmachten

iın kırchliche Angelegenheiten mel
ıt strenger Ausschließung Jeglicher Kinmischung

licher, politischer oder merkantiler
Nner Unterthanen Jediglich auf Vertretung elt-Interessen des Kırchenstaats beschränkt werden,
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1st uch ein solcher Antrag möglichst abzulehnen und außersten Falls a

referendum nehmen.‘‘
De Krwägungen, welche dieser Entscheidung Grunde lagen, sınd 1ın

dem Immediatbericht dahın zusammengefaßt:
„Nach meiner Überzeugung “, führt der Mınıster der auswärtıgen An-

gelegenheıten AUS, „„kann ich nicht dabei stehen bleiben, dıe Akkreditierung der
angekündigten permanenten Mission (des Papstes , sSoweılt QIE cdie Wahrnehmung
kirchlicher iInteressen nd Rechte der katholischen Unterthanen Z U
Zwecke hat, 1m Sınne der bestimmten Instruktionen , womiıt die Gesandtschaft

Rom jeder Zie1it versehen FKCWESCH ist, alg unzuverlässıg D widerraten ;
uch die sıch wenıger unstatthafte Annahme e1nes Ur atıßerordent-
lıchen, auf kurze Zeit anher sendenden päpstlichen Bevollmächtigten glaube
ich pflichtmäßig, ebenfalls 1m Sınne jener Instruktionen, miıch ıIn Unterwürfigkeit
aussprechen mMUsSSEN.

Ob eine fejerliche Danksagung des Papstes für die jetzıge Erfüllung
der VOL Jahren Dotatıon der katholischen Kirchensprengel öffentlıch
übernommenen Verpflichtung, a 1s einen an ßerordentlichen Triumpf 112 der öffent-
hehen Meinung Deutschlands und Kuropas anzusehen der großen Werth darauf

legen geruhen würden, lasse ich ehrfurchtsvoll dahingestellt SE1N. Ich darf
mIır die tarken Schattenseiten der Sache nıcht verhehlen. elches Aufsehen,
welche ÄAufregung beı dem Publiko aller Konfessionen 1m nlande wıe 1m AÄAus-
lande würde schon die bloße Thatsache der Erscheinung eines päpstlichen Bevoll
mächtigten Allerhöchstdero ofe gerade jetzt hervorbringen, schon viele
relıg1öse- und politische Bewegungen die Gemüther allenthalben ın Spannung
halten ! gerade jetzt, die ultrakatholische Parthei, verein1gt mıt den Jesulten,
1Mm südlichen Deutschland eıne este Stellung gewinnen anfängt! Welche Hoff-
NUNSCH würde diese Parthei hlerauf gründen , welche Intrıguen , welche Ver-
suche, iıhren Einfluß uch 1m nördlichen Deutschland auszudehnen , würde Q1€
daran knüpfen nicht ermangeln! Und welche Bürgschaft ware dafür vorhanden,
daß der römische Hof se1ne temporäre 1ssıon nıcht ın e1INe permanente VEeT-
wandeln suchen und dem hlesigen Hof nıcht die Verlegenheit bereıten würde,
siıch des Bevollmächtigten wider se1NeNn Wıllen entledigen müssen. ‘“ „ Ubriıgens
ıst, eine permanente und keineswegs DUr eine vorübergehende Aissıon nach
Berlin , WaS die römische Note VO  S als von dem Papste beschlossen
und beabsichtigt angekündigt hat Der Abwehr einer temporären 1ss10n bedarf

daher Sar nicht einma|l dem römischen ofe gegenüber, VOoOxn welchem dieselbe
bıs jetzt nırgend offiziell ZUTr Sprache gebracht worden ist.‘“

„Das ber praktısch haltbaren , ıIn Rom ohne Verletzung des dortigen
0ies geltend machenden (Gründen für diesseltige Ablehnung eıner permanenten
päpstlichen 1ss1on durchaus fehlen sollte, habe ich gänzlich iın Abrede ZU stellen.
Hs handelt sich hilerbei keineswegs die Anwendbarkeit des völkerrechtlichen
Grundsatzes der Reciprocität auf das Verhältnis zwischen Preußen und Kom 1
Allgemeinen, diese Mmas immerhın eingeräumt werden ; sondern davon handelt

sich , ob der fraglıche Grundsatz dem Fapste uch den Anspruch giebt, siıch
ın Berlin ZU. Schutzherm der katholischen Unterthanen N aufzuwerfen
und deren kirchliche Interessen und Rechte, w1e laut der ote VOoO  S 1836
beabsichtigt, durch einen: Bevollmächtigten bel Allerhöchstdero eigenem ofe
schutzherrlich vertreten U lassen. In Ausübung eıner Reciprocität könnte 1e8
nNUur alsdann geschehen, WenNnn den anerkannten Befugnissen der Gesandt-
schaft in Rom gehörte, kirchliche Interessen und Rechte nichtkatho-
ischer Unterthanen des Papstes AI oOfe desselben schutzherrlich vertreten.
Der Bunsen selbst berichtete ın se1iner Nepesche VOm r 126 be1 (xelegen-
heit der damalıgen Sendung des Msgr. Bernetti ach Moskau : ”„ que la COULI de
Russie avaıt SOUS le pontihcat dernijer ““ (also unter Pıus VUIL) „„decline 1a Pro-
pos1tıon confidentielle et l’envoı d’un ministre papal Petersbourg, declarant,
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UE L’Empereur veraıt ‚VEC plaisır resider aupres de Luı representant du
Papis, nn des Princes de °Italie SOUS condition , qu 1l n  3  etait Pas
revetu un caractere sacerdotal 6, qu ıl s’abstenait absolument de parler des
affalres ecclesiastiques, YUuc \'’Kmpereur feraıt Traıter par SOn Minıstre Rome. En
consequence de ce deeclaratıon 1a chose ataıt restee ja aM äahnlicher AÄArt
könnten uch als alleiniger, natürlıcher Schutzherr aller des Schunutzes
bedürftiger Interessen und Rechte Allerhöchstdero Unterthanen, katholischer
und evangelischer Konfession, dem römiıischen ofe auf se1ne jetzige conhidentielle
Eröffnung erwidern lassen. Die Annahme eines päpstlıchen Kepräsentanten ın
Berlin unterliege keinem Bedenken, WEeNnNn InNnan sıch 9a7ı verstehen wolle, dessen
Vollmachten m1T strenger Ausschließung jeglicher Kinmischuug in kiırchliche
Angelegenheiten Könıjglicher Unterthanen lediglich auf Vertretung rein weltlicher

etwa, politischer der merkantilischer Interessen der keglaerung des Kırchen-
Taates der iıhrer Unterthanen beschränken. Verletzt würde sıch der Römische
Hof durch eıne solche Antwort ebensowenig finden können, a IS jene Erwiderungdes alsers Alexander ıhm azu Ursache gab, uch würde s1e, WENN Gregor XAVI
nıcht unabänderlich entschlossen ist, miıt Preußen brechen und vernünftigen
w1e damals, man ın Rom die Sache auf siıch beruhen heß Auch ıst, eın
Gründen überhaupt keın (jehör Zı leihen , ohnfehlbar denselben Erfolg naben,
all bekannt, daß der Römische Hof lediglich un ausschlhließend für die Ver-
tretung weltliıcher Interessen eine (Gesandtschaft bei einem andern ofe unter-
halten hatte*

Die VO  S 1536 drängte miıt iıhrer schne1ıdigen Tklä-
rIuns den Versuch der urıe, siıch durch einen unmıttelbaren Vertreter
1m Herzen der Preußischen Monarchie festzusetzen, für lange Ze1t zurück.
Bunsens Besorgn1isse erwıiesen sich als falsch Der aps estand nıcht
anf seinem orhaben, und selbhst 218 1Im Sommer 1840 dıe Mıssıon des
(Arafen VON Tru nach Kom einem Ausgleich über dıe „ Cölner E
rungen “ führte, hıelt Nan 1m Vatikan nıcht Tfür angezelgt, den Le-
gyatıonsgedanken auch DUr anklıngen Jassen.

rst Anfang der füniziger Te kam dıe Frage SCch Entsendung
e1INnNes päpstlıchen Nuntius oder anderen dıplomatischen Agenten den
Berliner Hof wieder ın Fluß In der Instruktion {ür Herrn VO Usedom,
den damalıgen preußıischen Gesandten In Kom, hatten die StereOtYp g_
wordenen Artikel und A der Humboldt’schen Vollmachten VYO  S Te
1585092 gleichfalls Platz gefunden. Seın Verhalten bei den bezüglıchen
Besprechungen WT hlıernach vorgezeichnet, und wiederholte KErlasse des
Auswärtigen Amtes VOmMm 1851 und 1852 bestätigten ıhm
ausdrücklich,

„ daß ın den A bsichten der Reglerung keine Änderung früher eingetretenSel, daß die geplante Nuntiatur e]inNe Unmöglichkeit enthalte, und daß IN2Aal nıe
und nımmer einen päpstlichen KRepräsentanten in Berlin annehmen werde.“
Wiıe Man LrOtZ dieser unumwundenen Auslassungen, VOxn denen Herr
YON Usedom kein ehl machte, In den Kurlalbehörden dıe 26 ansah,
erg1bt e1n sıgnıfikanter Bericht des Gesandten Vo  z 1852 über
eine Unterredung mıt Monsig. Antıcci, der als Sekretär des Kardınals-
kolleg1ums und der COoNZTrEYaAZIONE consıistoriale den einfilußreichsten
Beamten der Kurıe un spezıell den damalıgen kirchlichen „failseurs“
gehörte. Monsıig. Antıcec1 1e danach dıe Etablıerung eines päpstlıchen
kKepräsentanten Berliner ofe für eine notwendige und 1m Verlauf

SO
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der Dınge unausbleibliche Sache. Mıt dem Regierunzsantrıtte Friedrich
ı1neims S der Katholizısmus 1n Preulen unausgesetzte Hort-
schrittie gemäacht. Die Freigebung der Korrespondenz miıt dem eilıgen
tuhl, die Abschaffung des Kgl Placet USW., 211e dıese Maßregeln hätten
ZULE Entwicklung der elıg1un außerordentlich beigetragen, aber auch dıe
weltliche (+ewalt habe ihren 0TtL2el. avon gehabt, indem durch den OL=-

höhten klerıkalen Binfluß das Volk immer katholıscher, monarchl-
scher eTrZ0OgON werde käme, WasS der aa die Kırche Ansehen
gewinnenN 1asse, indirekt otets dem Siaate zut Als bisherıger Höhe-
punkt dieses and- 1n and-Gehens VON 24a und Kirche erschlien dem
MsgrT. Antıccı, wie N dem (+8sandten vorkam, die Creation der beıden
Preußischen Kardınäle. Dald der Papst 1 stande SCWESCH, ın Kern und
Mitte der Preußisch - Protestantischen Monarchie ZWel Seiner O0OCAsSteNn
Organe hineinzupfianzen, weiche SE1N8 und der römischen Kırche Autorıität
und Gegenwart ebendig und unvermittelt darstellen , dies galt ın KHom
alg etiwas Besonderes und Großes. Man könne sıch nıicht vorstellen,
daß hochstehende Kırchenfürsten noch fernear irgendwlie dem Einfluß
e1nes protestantischen Mınısteriums unterliegen sollten: ein dahın gehender
Versuch müßte mehr als e1N Anachronismus erscheinen, her-
stammend AUS einer Zelt, WÖO dıe Landesregjlerung protestantischen Im-
pulsen folgte Kaum daß an noch der Kgl (Aewalt in dieser 1NS81C.
eine Ausnahme zugesteht. Den Preußischen Staat einen protestantischen
Z NeNNeN, S81 in Rom kaum mehr rlaubt. Be1 der gradue vollführten
Zerstörung der alten Jura CITCcA und dem Hinfälligwerden des alten
Kirchenrechts in dem heutıgen Preußischen Staatswesen, glaube Nan

kaum, daß noch irgend etLwas geben könne, Was sıch von Kom AUS

In Preulien nıcht durchsetzen ließe , ennn Nal VON hler AUS erns
und nachdrücklich wolle. Jene Kardınalsernennungen hätten außerdem
ohne die geringste Gegenregung des protestantiıschen Theils der Bevöl-
kerung und se1iner politischen Organe Statt gyefunden, während 1n Kng-
and dıe Etablierung VOL Bischofstiteln in Volk und Parlament e1nen

yroßen Sturm erregte Man schreıbe dies In Rom nıcht sowohl dem
wohlwollenden Entgegenkommen der Kgl Keglerung SOW1@ der konfessionell
toleranten Diısposıtion der protestantischen Bevölkerung Z sondern viel
eher g1iner politischen und relig1ösen Decadenz. Die kKegierung', denkt
Mal sıch , opfere yorxK ıhren protestantischen Charakter auf, ennn 910
damıt den Schutz und e1stan: der katholischen Kirche die Re-
volution erkaufen Onne: der Protestantismus (und dıe protestantısche
Bevölkerung S@1 Urc. inneren Verfall In einen olchen Zustand der
Altersschwäche gerathen, daß Ö ennn die Reglerung ıhn nıcht mehr
a  O @s mıiıt sıch anfangen lıeße, Was Mal WO Lebenskräftig
wirken in religıösen Dıngen könne dıe kKeglerung NUur, enKn1l 10 sıch
mıt der katholischen Kırche verbände und ın 81n wechselseitiges Leihen
und Borgen materijeller und moralischer Machtmittel einließe. Daß dıes
allgemach ZULX Katholısıerung des Preußischen Gouvernements und der
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Auflösung des bankerott gewordenen Protestantismus führen werde, AT-

Wwarte Mal, ohne auszusprechen.
In e1inem solchen System wechselseitigen moralıschen erkenrs /„wischen

Kom und Berlin erscheine es 1009801 ebenso nothwendiıg als konsequent,
daß der aps oflager e1n ständiges dıplomatisch-kirchliches
Organ besıitze. Nur hıerdurch könne der gedachte Verkehr 1n der WUÜUnNn-
schenswerthen Unmittelbarkeit hergestellt un erhalten, DUr hıerdurch
die ünsche der Kgl Regjerung den Römischen Hof In vollem Um-
fange gebracht, LUr hl]lerdurch dıe Befehle der Kurıe den Klerus und
das katholısche Volk in Preulden miıt dem gehörıgen Nachdruck, weilcher
UUr In diıesem gewährt werden würde, erlassen und unterstützt
werden. Man hält nicht darauf, daß dieser päpstliche kKepräsentant gerade
KRang und Charakter eInes Nuntius habe, Onne auch e1n einfacher
Geschäftsträger Se1N, WEeENnN eT DUr da 1st.

‚„ Zu fest‘“‘, schlıeßt der Bericht, „ 1S% 1ler dıe Meinung gewurzelt, daß Man
in Berlın uletzt dasjenige durchsetzen könne, Was 1INnan ünsche: se1 durch
direkte Anwendung des katholischen Einflusses diesem Zweck, der indem die
Preußische KRegierung In agen geriethe, welche ihr den Beistand eines Nuntius
selbst W ünschenswerthesten machten. Sollte uch das Königliche (x0uverne-
ment für jetzt nicht wollen, werde sıch die Sache 1mMm Lauf der Begebenheıten
schon machen.“‘

XL Diese Begebenheıten lıeßen ‚WarLr auf sıch warten. Aber scechon 1m
erbst 1856 y]aubte dıe Kurıie dıe Ze1t für gyekommen, ihren alten
lan miıttelst der öfentlıchen Presse ın Erinnerung bringen Eın Be-
richt des Königlichen Geschäftsträgers ın Rom VvVo  B 1856 dem
Kultusministerium mitgetheılt unter dem 1856, aber ohne Kınt-
nahme e1ner Abschrift remittiert lenkte dıe Aufmerksamkeit
der Staatsreg]lerung auf eine Reıihe VON Zeitungsartikeln hın, weilche sıch
se1ıt einıger Ze1t mıt der Absıcht e1l beschäftigten, In Aachen SOW1@
in Berlıin Neue Bischofssitze yründen und möglıch einen
Nuntius beı dem Königlichen Hofe beglaubigen. Auch Jetzt wurde
dıe Legation Jediglich auf ihre früheren, das Projekt zurückweısenden
Instruktionen verwlesen.

XIl Seitdem ist, die rage noch einmal Anfangs 1868 aufgetaucht.
Die Anregung SINe, W10 1 Jahre 1856, zunächst wıederum von fran-
zösischen Journalen AUS, und knüpfte Aeußerungen @. durch weilche
der amalıge Preußische (+8sandte In 0M , Herr VON Arnım , dıe G8-
neigtheit seiner Reglerung, einen päpstlichen Nuntius ıIn Berlin OM D-
fangen, Zı erkennen gygegeben en sollte. Ks WTr dıe Zeit, In weiliche
der SC der Verhandlungen über die Einrichtung e1InNes katholischen
Feldpropstej]amts für dıe Köniıglich Preußische Armee TÄällt. Dem G(8-
sandten, welcher nach einer durch das Auswärtige Amt Voxn iıhm erfor-
derten Erklärung „Jede Aeußerung über diese Sache “ „ Se1t langer Zeıit“
vermıeden en wollte, wurde iın Uebereinstimmung mıt dem Kultus-
Departement

Zeitschr. K.ı-G.
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„Die Bedenken die Errichtung einer Nuntiatur sind ““, außerte sıch
Herr VON Mühler 1868 154, „VOoN erheblicher Bedeutung, daß ich vom

Standpunkt meines Kessorts sowohl ın evangelisch-kirchlichem, WwWı]ıe 1n staatlichem
Interesse DUr entschieden davon würde abrathen können‘“‘

empfohlen, diese Reserve atıch ferner beizubehalten. Kr kam indes —

miıttelbar darauf ın wel geheimen Berichten VOoO  S und 20. Februar
1568 (aus dem Kultusministerium gleichfalls ohne Entnahme VoOxh Ab-
schrıften zurückgegeben 712—714) auf dıe 2aC zurück , und der
Verlauf der Verhandlungen ält keinen Z weıfel darüber Z dals esS sıch
einestheils beı selnen Mittheilungen e1ne arnstliche Wiederaufnahme
des Nuntiaturprojekts seltens der Römischen Kurıe andelte, SOWI1@ daß
anderntheiıls auf Seıten des Staates nunmehr Erwägungen in den Vorder-
grund traten, weilche den bıs dahıin unentwegt festgehaltenen Standpunkt
der Regilerung verschıieben rohten erTt Von Mühler, dem die beıden
Berichte ZUr persönlichen Kenntnisnahme vertraulıch kommuniziert worden
War6n, forderte VOxnxh Wel Miıtgliedern Se1Nes Ministeriums gutachtlıche
Aeußerungen e1n, eine canonistisch-technische und eıne kırchenpolitische,

Die erstiere betonte namentlıch die historısche ellung der päpstlichen
Nuntien A „ Heerführer den Protestantismus *. In der letzteren
wurden VvVoxnxn dem Verfasser , INKlIıC. (+egheimen Oberregjierungsrat Dr.
Krätzig, dıejenigen Bedenken entwickelt, welche die katholısche
theilung des Kultusministeriums dıe Wirksamkeıt e1nes unmıttel-
aren Vertreters des päpstlichen Hofes Berlin 1m katholischen nter-
esSse selbst geltend machen muüussen laubte Aus dıesem Expose
(NB der Denkschrı beigegeben) ist das Schreiben gyeNossen, mit welchem
Herr VONn Mühler unter dem 1868 (B 7(12) die beıden Berichte
des Gesandten dem Auswärtigen mte wieder zugehen 6 Er Ta
mıt Entschiedenheit für das VoOxhn ıhm Irüher abgegebene Votum VOo  S

1868 1N.
„ A0cHh habe mich ““, heißt hier, ‚„ miıt dem angeregten (;edanken ufs Neue

eingehend beschäftigt, annn aber, ach sorgfältiger, nochmaliger Prüfung 2r
dafür und dawıder sprechenden Gründe, miıch In der bereıts geäußerten An-
sıcht bestärkt finden , daß die letzteren entschieden überwiegen. e Stellung
e]nes päpstlichen Nuntius ist ıne solche, daß derselbe den Papst nıcht bloß 9,|S
auswärtigen NSouverain diplomatisch repräsentiert , sondern auch zugleich ihn 1n
seiner Eigenschaft alg kirchliehen Oberen der ın dem Lande, ın welchem akkre-
ditiert ist, lebenden Katholiken vertritt und eıne gEWISSE Gesamtleitung der ka-
tholischen Interessen daselbst, insbesondere uch ın Beziehung auf die Ausbreitung
des katholischen (+laubens unter den Nichtkatholiken übernimmt. In Ww1€e SOr
dehntem Maße dieses in früheren Zeiten der all FEWESCH 1St , ergiebt sıch aAuUus
der 1n Abschrift SanzZ ergebenst ]ler beigefügten Denkschrift. Mag diese Stellung
uch ın NeUeETET Zeit hınter der diplomatischen Stellung des Nuntius zurück-
getreten se1n und mögen die demselben ertheilenden Fakultäten, deren Bin-
sicht die betreffende Reglerung sich ausbedingen kann, uch davon wen1g mehr
enthalten, immerhın wird der Nuntius VONn selbst und durch sein bloßes Vor-
handensein eıinen Mittelpunkt für die katholischen Interessen 1m Lande bilden
und eine Gesamt-Repräsentation derselben im Lande selbst ben‘“‘.

Damit würde aber In Preußen das System wesentlich geändert werden,
welches seıt; der Regierung Friedrichs Il In den katholıschen Kırchen-
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sachen beobachtet worden 1st, und welches darauf be'ruht‚ dal dıe Ke-
y1erung ın allen, dıie katholisch-kirchlichen Interessen berührenden iInnern
Angelegenheiten In der ege DUr mi1t den Landesbischöfen In Verhandlung
trıtt, eiıne Konkurrenz des römischen Stuhles aber viel alg möglıch VOeT-
meıdet.

‚„ Dieses System hat siıch 1m anzen als zweckmäßig bewährt. Mit AÄusnahme
der ('ölner Wirren 1m Jahre 1537 sind erhebliche Konfdlikte m1% den Bischöfen
nıcht voTrTgeNOMMEN ; einzelne Differenzen haben 418 Lokal- oder Provınzialfragen
behandelt und ausgeglichen werden können, hne daß S1e großen, prinzıplellen
Streitfragen ZzWischen Staat und Kirche erwachsen konnten. Die KRegierung und
die Bischöfe befinden sıch be1 diesem System wohl; der beiderseitige Verkehr
beruht auf Achtung und Vertrauen, und ist uch nicht besorgen, duß dieses
beı fernerer Beıbehaltung dieses Systems anders werden sollte , solange die Re-
gıerung ihrem Prinzipe elıner wohlwollenden Gerechtigkeit ihre kga.tholischenUnterthanen treu bleibt‘‘

„ Würde dagegen eın päpstlicher Nuntius ıIn Berlın etabliert, uch mı$
außerst beschränkten kirchlichen Fakultäten, würde die Unmittelbarkeit des
Verkehrs zwischen der Regierung und den Bischöfen unvermeijdlich eine Beein-
trächtigung erleiden. Man würde einer, WEDN uch ın den mildesten Kormen S1C
geltend machenden Interzession des Nuntius sich nıcht ganz entziehen können
und unzweiıfelhaft würden die Bischöfe ın dem Nuntius häufhiger eine Stütze ihrer
Ansprüche suchen und finden , als daß die Einwirkung desselben der Keglerung
Von Nutzen Se1N könnte‘‘.

‚„ Der Schwerpunkt meıner Bedenken lıegt ber lImmer darin, daß durch die
Existenz e1Nes Nuntius ın Berlin die katholische Kirche ın Preußen Z

einer geschlossenen KEıinheit innerhalb des Staatsgebiets wird, repräsentiert durch
einen VvVoOn aunßen gesetzten und dem König durch keinen Unterthanenei«d VeEer-
pflichteten Kirchenfürsten, hinter welchem die einzelnen Landesbischöfe doch NUur
als untergeordnete Glieder dieses größeren (+anzen zurücktreten , und daß die
Regierung dadurch SANZ nothwendig ın eınem weıt höheren Maß  9 als € Jetzt
nöthig und ratsam ist, auf die ahn des Paktierens und des Konkordatschließens
miıt dieser Macht gedrängt wırd‘.

„JIch zweılde nicht, daß dıe pästlıche Kurie, WeNnNn ıhr die Annahme e]ınes
Nuntius in Berlin zugestanden würde, für die nächste Zeit in der verbindliıehsten
und der KRegierung gefälligsten Weise davon Gebrauch machen würde. Wir haben
jedoch nıcht die mindeste Garantie, daß dieses immer der all se1in würde “,

‚„„Schon ın dem naheliegenden WYalle, WeEeNnN ach dem ode des jetzt lebenden
Papstes eın Nachfolger desselben gewählt würde, welcher uünter dem Einflusse
einer fremden politischen Macht stünde, könnte die Wahl des Nuntius eıne sehr
un bequeme werden. Ist ber einmal die Zulassung ejnes Nuntius zugestanden,gıebt kaum noch eın Mittel, die Kinrichtung, WeNnN SI1e sıch als bedenklich
zeigt, wieder rückgängig machen , indem INan alsdann nıcht, Wwı]e be1 einem
rein diplomatischen Agenten , DUr eine auswärtige Macht, sondern uch Mil-
lionen ejgene Unterthanen 1m JIande, Ja die Enpfündlichkeit der gesamten atho-
lischen Welt sich hätte. Auch das tiefe Mißtrauen, welches sıch bei em
bluoßen Gedanken der Errichtung einer päpstlichen Nuntiatur Iın Berlin unfier
den Evangelischen zeigt, glaube ich nicht gering anschlagen dürfen. Die

berwindung desselben würde möglich sein , dasselbe Jediglich auf Vor-
urtheil beruhte , keinen reellen Boden hätte. Da dieses ber nıcht der all 1st,

würde damıt aller Agitation eıne wirksame Handhabe gegeben seın, die

sıch nicht vorausberechnen läßt“
Gemüther entflammen und einen Sturm ANZUreSCNH, dessen G(Gewalt und Wirkung

‚„ Fasse ich das Resultat 'Uurz ZUSamMMen, erachte ich die Vortheile, welche
der Errichtung eıner Nuntiatur In Berlin 1r den Preußischen Staat hervor-

gehen könnten , für sehr problematisch , 1m besten für ephemer, dıe
Q *
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Nachtheile ber für geWwiß, dauernd und möglicherweise selbst für groß und
bedenklich, daß ich NUur auf das Entschiedenste davon abrathen kann, dieser
Idee iırgend welche olge geben‘“‘.

Inzwischen hatte siıch die Sachlage geänder Am 1868 Sing be1ı
dem Kultusminister eine Mitteilung VOLL Auswärtigen mte eın (B 723),
wonach 113 olge gesandtschaftlichen Berichts vo 1868 „zunächst
wenıigstens keine Inıtiative des römischen Hofes bezüglıch einer Nuntiatur
ın Berlin erwarten SE1N dürfte.“

ber die ın das Publıkum yedrungenen (+erüchte über dıe Angelegen-
hneıt damıt nicht erstickt. 5uü  eGutsche Zeitungen meldeten den
SC der Unterhandlungen ; fortan werde der heilıge Stuhl ure
eınen päpstlıchen Nuntius beım Norddeutschen Bunde vertreten werden ;
der Krzbischof von 0SeN, Graf Ledochowskit, S@]1 für den uen Posten
hbestimmt und habe die Annahme bereıts zZuyeSagt. Die Zuversicht, ınıt
der diese Nachrichten auftraten, r1ef ın den norddeutschen Blättern eıne

Gegensirömung hervor, die In zahlreichen Leıtartiıkeln energısch
den angekündigten ast protestierte und auf evangelıscher Seite,

äußerem Vernehmen nach, einer In ıhrem Verlauf nıcht näher kon-
statıerten Immediatvorstellung der Berliner Hofprediger führte.

Über dıe Krwägungen, VOn denen AUS dıe Staatsregierung damals dem
Arnım’schen Plane näher Lretfen NL1a fand, ist erst vier Jahre später
Klarheıt worden Man hatte aADSCHOMMEN, daß sıch wesent-
lich darum handle, durch Zulassung e1ines Nuntius in Berlin dıe qlddeunt-
schen Katholiken R gewinnen un den preußischen Einflul, namentlich
In Bayern, stärken. Dıie Presse Wal In Folge dessen bemüht YCWESCH,
das Verkehrte eines solchen Unternehmens darzulegen. S1ie W1ieSs auf d1ıe
Opposition hın, ıIn weiche dıe süddeutschen kKeglerungen noiwendig g-
drängt werden müßten, wollte sıch dıe Vormacht des norddeutschen Bun-
des m1% den dortigen Ultramontanen allıeren. In Wirklichkeit stand indes
eInNn an andres Motiv ın rage Das Nuntiaturprojekt Von 1868 betraf
keine deutsche, sondern eine spezifisch preußische, nıcht eine polıtısche,
ondern eine innere Verwaltungsangelegenheıit. Seine Spitze richtete sıch

dıe katholische Abteilung 1m Kultusminıisterium.
‚„„Diese Abtheilung “, erklärte der Ministerpräsident Hürst Bismarck ın der

Sitzung des Abgeordneten-Hauses VO:  D 1872, „„wurde ursprünglıch geschaffen,
Beamte des Staates haben, welchen Vorzugsweilse der Beruf anheimfiel,

die Rechte des Staates in Bezug auf die katholische Kirche auszuüben und
vertreten , ın einer freundschaftlichen Weise vertreten , WIe zwıschen be-
freundeten Potenzen üblich IsSt. Sie hatte ber schließlich den Charakter
9 daß S16 melner Ansıcht ach schließlich die Rechte der Kirche inner-
halb des Staates und den Staat vertrat Ich habe deshalb schon VOLr
der Jahren be1 M dem Könige gelegentlich ZUT Sprache vebracht, ob
nicht nützlıcher wäre, WEeNnNn WIr diesem rte einen pästlichen Nuntius
Stelle dieser Abtheilung hätten, indem Von dem Nuntius jedermann weiß, Was

vertritt und Was vertreten seine Pflicht ist, un IDa  — ıhm gegenüber eben
dıe Vorsicht beobachtet , die 102 Diıplomaten gegenüber nımmt, und indem
seinerseıits uch ım Stande ist, den kircehlichen Souveraln, den vertritt , —
mittelbar Von den Eindrücken , die wirklich hat, hne eine zwischenliegende
nstanz und ohne falsche Strahlenbrechung In Kenntnis setzen. Ich habe die
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Einrichtung e1nes Nuntius immer für wesentlich nützlicher und zweckmäßiger
gehaltC alg dıe katholische Abtheilung , ich habe indessen nıcht gewagt, ihr
Folge geben, da ich sowohl höheren Stellen, a‚ IS uch In der öffentlichen
Meinung eine starke Abneigung dagegen vorfand. Ob WITr schlieRlıch N] cht doch
auf diesen Ausweg kommen , überlasse ich der geschichtlichen Entwicklung,
bald S1€ friedliche Wege gefunden haben wird *‘.

XUIL Seitdem haft dıe Frage anscheinend gveruht. Diıe 1Mm pnı 1872
erfolgte Ernennung des Kardinals ohenlohe ZU deutschen BOot-
schafter be1 der Kurie stieß ın Kom auf Schwierigkeiten. In Folge dessen
blıeb der Botschafterposten vorläufig unbesetzt. ZWaTtr eıtete der Legations-
sekretär vox Derenthal, dann der Legationssekretär Stumm die Geschäfte
noch bıs KEnde 18573 weiter , auch wurde dıe Stelle selbst im Reıchs-
haushaltsetat ür 1873 und 1874 fortgeführt, nachdem der Reichskanzler
gegenüber den Anträgen auf Streichung der Hoffnung Ausdruck gegeben

65 könne 1Im Vatikan auch einma|l wıieder eıne S0561 Deutschland
freundlichere Stimmung walten uıund der deutsche Gesandte beım Papst
e1n erwünschtes Mittel der bessern Verständigung werden (9
Indes die nächsten T@ zerstörten diese Aussıcht. In dem Reichshaus-
haltsetat für 1875 ZOS der Reichskanzler die Posıtion zurück, e11

„ Solange das aup der römıschen Kirche diejenıgen seiner Diener, die —

abhängıg von dieser iıhrer Eigenschaft Unterthanen eines Staates des deutschen
Reichs sind , ın ibrem auflehnenden Verhalten dıe (zesetze ihres ejgenen
Vaterlandes ermuthigt und unterstützt, J2 diese Auflehnung on iıhnen als eıne
geschworene Dienstpflicht ordert, e]ıne Anstandspflicht für das deufsche
Reich 1st, eıne Macht, welche solche Ansprüche erhebt, nicht DUr nicht aD Z2UET-

kennen , sondern uch nıicht den Scheın auf sich laden, a ]S beabsıichtige eS,
diese Anerkennung ıIn der Zukunfit auszusprechen , hne daß diese unerfüllbaren
und für jedes geordnete Staatssystem unannehmbaren Ansprüche in irgend
einer W eıse gelöst werden *‘. (D

Die TUuN:! für und das Nuniatur - Projekt
Diıe Gründe, weiche dıe Ktablierung einer päpstlichen (Aesandt-

schaft Tı Berlın sprechen, gruppleren sıch nach drel Gesichtspunkten.
Sie beruhen theıls auf geschichtlichen Krwägungen, theıls gehören 310 dem
Staatsrecht A, theils haben 31@ einen wesentlıch politischen Charakter.

In historischer Beziehung kommen dıe Erfahrungen in Boa-
tracht, weiche dıe Europäischen aAaten während einer fast, ausend-
jJährıgen Entwicklung dem römiıschen Nuntiatur- und Legaten - Un-

gesammelt en Sıeht Mal VvVon der ultramontanen Interatur ab,
ojebt auch nıcht einen Publizısten VOoxh Kang, der jemals für das

NSTIGU eingetreten ware. Die (Aeschichte ze12%, dald dıe päpstlıchen Le-
yaten die eigentlichen Hebel der römischen Polıtık gebildet, dal 810
systematısch den Bestrebungen eines ıberal oder national gesinnten Katho-
lızısmus enigegen gyewirkt, cdıe scharfe Scheidewand zwischen den VOTr-

schliedenen Religionsgesellschaften aufrecht erhalten und Hader und Z,W1e=-
tracht untier dıe Bevölkerung gyesäet en S1ie stehen überall auf der
Wetterscheıide zwıschen aa und Kirche, zwischen Kırche ınd Kirchen,
zwıschen Staa und Staat
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‚„ Das Hauptgeschäft des Nuntius jedem rte der Welt‘“. heißt iın

der päpstlıchen Instruktion des Schweizerischen Nuntius Maldeschi VYVON 1665,„besteht darın , S handeln , daß der apostolische Stuhl A allen öffenlichen
Verhandlungen Thaeil habe und daß INAaDn nıichts unternehme, hne die Theilnahme
und den Beistand eines Ministers des Papstes, welcher ann a IS der wahre und
eigentliche Vater anerkannt werden wird, WEenNnN dıe Fürsten, se1ıne Söhne, seinem
Willen sıch unterwerfen und ın ihren wichtigen Angelegenheiten se1linen väater-
lichen KRathschlägen ihre Zuflucht nehmen *‘. 95 So wird der Papst ach und
nach, ohne daß die Souveraine sich’s versehen , ZU SOUvVeraınen Schiedsrichter
aller Staaten erklärt SC1N *. ‚„ Hs liegt dem apostolischen Stuhle wenig daran,
sel, W.enn ÜUL der ketzerische 'Theil katholisch wird ““.
ob jenes and (die Schweiz) e]ne Kepublik der unter der Cderrschaft e1ınes FYürsten

„Wahrhaftig F Wer
versuchen könnte. einen Zwiespalt unter die protestantischen Kantone bringen,entweder unter dem Vorwande Von (Jrenzinteressen der 2US anderen Ursachen,würde einen Meisterstreich machen “* „ In der Tat sind die Spinne allen
Nuntien, dem In der Schweiz ber Sanz besonders nöthig, weıl dıe politischenund kırchlichen Handlungen der Katholiken und Ketzer aussplonleren muß, WCS-
halb Ew. Hochw. nıcht ermangeln mMÜssen, SIC. deren bedienen, da 1M ajl-
gemeınen Maxime 1St, daß in guter Splon die K osten für a‚]le zahlt“‘‘

Die Instruktion gxıbt dann den gyuten Kath, dafür SUrSgen, daß auf
feine Manıler irgend Kıner, der den regıerenden Personen nahe stehe,
ZU  = katholischen Glauben hinübergezogen werde, dann a,|s ‚DION 50=
braucht; werden können. „ 50 ırd HW, 0C. der Weg ZUT Bekeh-
rung der Ketzer erleichtert werden, welche der Hauptzweck des Aufent-
haltes 8ines Nuntius ıIn der Schweiz ist,“

Alle diese Säatze klingen schon 1n den Relationen und Brevan a
weilche die Vorgänger Maldeschi's die Nuntien Ladislaus VYon Aquino
und Scottl, AUS der SChwelz nach Rom erstatteten oder VOxh dort OD -
fingen. Sıe sınd In der obıyen Instruktion gewissermaßen DUr modikfziert
und auntf e1n festes System yobracht. Daß d1eses System aber dıe ellung
der päpstlıchen Nuntien, namentlich in parıtälschen Ländern, noch heut
bestimmt, ırd bei der Stabilıtät der römischen Kurlalmaximen weder

bezweifeln noch den gyeschichtlichen Ereignissen gegenüber De-
streıten SseIN.

In der chweiz r der römische Legat stets der yeborene Püeger des
Söldnerwesens, der päpstlıchen Pensionen und des sonderbündlerischen
Kantönligeistes TOWOSCH. Der voxh dem Nuntius Santor10 gestiftete „goldene
Bund“ hat die Eıdgenossenschaft mehr alg einmal den Abgrund voxn
Bürgerkriegen geführt. uch der Sonderbundskrieg von 18546 gilt wesent-
lich 418 das Werk der Luzerner Nuntiatur. Bei dem westpfälischen
Friedensschluß War OS der päpstlıche Nuntıius, der jedes Zugeständnis

die Protestanten hintertreiben wußte, und a 1S schließlie einen
Ausgleich nıcht hindern konnte, die bezüglichen Bestimmungen
der Friedensinstrumente feierlich protestierte.

Den Aufstachelungen des Nuntius Martinuce: (1588) ırd eS E
geschrieben, daß die deutschen Kaiser, nıcht einem protestantischen
Fürsten den Vorsıtz ın der Kommission belassen, dıe Jährlichen Visı-
tatıonen des kKeichskammergerichts eingehen lıeßen und damıt dıe Auto-
rıtät dieses höchsten Reichstribunals antf das Empündlichste erschütterten.
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Welchen Antheıl der Nuntius Caralla den Greuelthaten der Gegen-
reformatıon In Böhmen nach der Schlacht weißen erge gehabt, haft
er selbst In e1Inem berüchtigten Buche (Commentarıa de (GGermanıa
restaurata) beschrijeben: „Ich bın anch e1 YeWeEseEN *, sag%t ©. ”e
DAars agl fürl,.  6

Den vereinten Anstrengungen der päpstlıchen Nuntien gelang 0S, daß
demnächst die Kurwürde auf Bayern übertragen und damıt den Protestanten
das Uebergewic 1mM Kurfürstenkollegi1um entrissen wurde Als eute ewann
aiuU: der Nuntius Montorıio dıe Heidelberger Bibliothek für den Vatikan.

In äahnlıcher Weıse lassen sıch dıe Spuren der Nuntiaturen in Qester-
reich, Frankreich, Portugal und Irland verfolgen. eDera. War ihre Auf-
xabe dıe Unterdrückung der Ketzer, dıe Herstellung des Katholizısmus,
dıe Aufriıchtung des absoluten Papsttiums über jede Macht und ZUuWi1der
jedem Recht.

Demgemäß en dıe Nauntijaturen In Cöln, Wiıen, München, Luzern
und Parıs voxh jeher 218 warnende Beıispiele für dıe Beziehungen des
Staates ZUr katholische Kırche gegolten. Hıer lıegen auch dıe Motive

der Haltung, welche voxnxn den Hohenzollern se1it den Tagen Friedrichs
den unablässıg wiederkehrenden Versuchen der Kurıe gyegenüber: für den
Entscheidungskampf mıt dem Protestantismus auf märkıschem Sande iıhre
Scharen unter e1nem römıschen Feldhauptmann ın Berlin sammeln,
CONStTan festgehalten worden 1st. Diıe Unannehmbarkeıt e1nes päpstlıchen
Nuntius haft steis ZU den Grundmaxımen des preußischen Staates gehört.

IL Dıie otaatsrechtlichen Bedenken der Angelegenheıt en
eine oppelte ichtung SJie treifen einerseits dıe völkerrechtliche Stellung
des Papstes und dıe daraus hergeleitete Befugnı1s desselben , siıch bel
fremden Höfen durch (1esandte vertreten f Jassen, andrerseits dıe
anomale Natur eginer geistlichen Souverainität, deren Herrschaftsobjekte
begrifflich 1m Gebiete Temder Machtsphären liegen.

Be1 dem ersten Momaente handelt esS sıch eine YFrage, ber welche
die Wissenschaft trotz 100 Jährigen Streits bıs heute noch nıcht ein1g
geworden ıst, und dıe aunch durch den 1870 erfolgten Zusammenbruch
des potere temporale WeN1g ihrer früheren Schwierigkeit verloren
hat. Dıese Conftroverse kann hıer anßer Ansatz bleiben. Entscheiden
ist, daß der preußische aa se1t dem Wiıener Kongreß über dıe Rege-
Jung katholisch - kirchlicher Verhältnisse 1m Lande fortgesetzt mıiıt dem
heiligen Stuhle An Von HN 6r ZU Macht verhandelt, und daß ın en
Hormen des internatıonalen erkehrs miıt der römischen Kurıe auernd
diplomatische Beziehungen unterhalten hatı Die ebatten, weiche sıch
1m Deutschen KReichstag während der Jahre 1872, und 18574
die Etatsposıtion für eiınen Gesandten „Del dem päpstlichen g_
knüpft, lassen auch keinen Z weifel darüber Z daß selbst beı dem
Zurückziehen jener Posıtion Seıtens der Regierung keineswegs In der
Absıcht des leıtenden Staatsmannes lag, dıe völkerrechtliche Personalität
des Papstes ernstlich in rage ZU tellen und sıch damıt den Weg
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einem Ausgleich In den kırchenpolıtischen Kämpfen der Gegenwart 4 D-
zuschneıden (Sitzungen VO  S 1872, 1873, Y

(Vgl Bismarcks Äußerungen: Kanossarede 18704 Wir Cr-
kennen den Papst a 1s aup der Katholischen Kirche ber eın Grund, ber
dem Haupte einer Konfession einen diplomatischen Vertreter haben uch beı
keinem andern Haupte, WIT der Andre Jetzt eın Bedürfnis dauernder Ver-
tretung Wenn J2, wird Nan auch dıe gesetzgebenden Faktoren überzeugen können,
übriıgens können Diplomaten ın Rom beauftragt, solche provisorisch hingeschickt
werden. Papst ist europäische Macht, .18 Öberhaupt der großen atho-
ischen Gemeinschaf{t).

Von (Aewicht ist. dagegen das oben genannte zweite Bedenken. Der
(+esandte eiıner weitliıchen Macht vertriıtt dıe Angehörigen SeINES Heimaths-
taates und die Interessen Se1Nes Landes dem remden Hofe Anders
der päpstliche ega Er ist ZUum Vertreter der eg1gnen katholischen Unter-
tanen desjenıgyen Souveralns bestimmt, beı welilchem 8Lr beglaubigt ırd.
Wıe aber keıin unabhängıger Staat zulassen kann, dals Ansprüche oder
Rechte ge1INer Aungehörigen seınem eignen Hofe, 2180 beı ıhm selber,
durch diplomatische Agenten eiINes andern Staats wahrgenommen werden,
ebenso wen1g kann e1n evangelıscher Landesherr dulden, daß ZUC ahr-
nehmung der kırchlichen Interessen seiner katholischen Unterthanen beı
ıhm gelber und seinem Hof e1n römiıscher Agent erscheine. urce
Annahme e1iner derartıgen Kepräsentanz in Preußen würde der aps
q |S selbständıger Machtfaktor ın das nnerste Verfassungsleben der Mon-
archıe eingeführt 9 eine anlderhalb des Staatsrahmens stehende
Macht eınem regulären Bestandtheil des staatsrechtlıchen Daseıns
rhoben Während dıe korporatıve Organisatıon der katholischen Kırche
bısher In den Bisthümern re:  ‚D. ın den einzelnen, Jandsässıgen Dıözesan-
oberen ihren gyesetzlıchen SC fand, trıtt 310 untier der Leitung
eines päpstlıchen Legaten dem Staate fortan 18 81n vereinigtes aNnze,
81n Staat 1Im Staate, selbständıg gegenüber. Eıiner der wesentlichsten
Grundsätze des Preußischen Staatskırchenrechts are damıt aufgegeben.

11L Weiche Stellung dem Berliner Nuntius In dem Kampfe 0o0MS
wıder dıe evangelısche Landeskirche zugedacht lst, lassen dıe
oben (B) mitgeteilten Unterredungen, weiche Herr VOoON Usedom 1MmM Jahre
1852 mıiıt dem Prälaten Antice1 gepüogen hat, ın eıner jede Dissimula-
tıon ausschließenden OÖffenheıt erkennen. S10 präzısieren den and-
punkt der römischen Propaganda und werden durch die Wirksamkeıt DO-
stätigt, welche die Nuntien in Ländern, ubı haereses impune XTasSantur,
allezeı ausgeühbt en Danach gehört dıe Aufrechthaltung des atho-
iıschen aubens, dıe Hebung des Mıssıionswesens , die Direktion aller
auf „e1ne Bekehrung der Ketzer“ gerichteten Unternehmungen ihren
Hauptaufgaben. Diese Verhältnısse sınd allbekannt. Anuf iıhre schwer-
wlegende Bedeutung für den konfessionellen Frieden ist bereıits 1m Jahre
18568 AUS evangelıschen Kreisen her warnend hingewljesen , auch daran
erinnert worden, daß den historischen Aufgaben des Preußischen
taates gehört, die relıg1ösen Gegensätze 1m Lande nıcht verschärfen
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lassen, sondern 916 versöhnen, und dalß dıe Hohenzollern dıe
Sehnen ihres deutschen Berufs zerschneı1den würden, wollten s10, den
protestantıschen Charakter ihrera vergessend, polıtischer Z wecke
willen sıch katholischen Interessen dienstbar machen. Nıcht weniger be-
denklich erscheint der Einfluß, welichen die Konzentration der 0-
ıschen Landesınteressen 1n der Person eiInNes päpstlischen Vertreters
Berlin anf dıe kırchliche Diözesanverwaliung der Monarchie äußern müßte
Der exterritoriale ega 1st kein inländiıscher Kırchenoberer. ach dem
bestehenden Recht kann er daher persönlıch keinerle1 Kirchengewalt AUS-

üben. (A.L 11 135 ff.) Auch Tür dıe Verrichtungen VoNn gyeist-
lıchen (gottesdıenstlıchen, seelsorgerlichen und lehramtlichen) Funktionen
stehen ıhm dıe Vorschriften des Gesetzes VOIN 1573 SS hın-
dernd enigegen. ber dıe Nuntijaturen sınd durch ıhre Kxistenz
dıe gegebenen Mittelpunkte des katholisch kirchlıchen Lebens 1m Lande
S16 treten 1SC &. die Spitze der Geschäfte. In hre än fjießen
mit Nothwendigkeit alle YFäden der Regierung9 alle Um-
trıebe , alle Angebereien und Spionage, a|1e Intrıgue und Konspiration
und Corruption, die 1SCHOIe gängeln, die Domkapıtel säubern,
jede freierea kKegung In dem unteren Klerus durch die Diözesanoberen und
jede Duldsamkeiıt der Diözesanoberen durch den unteren Klerus n]ıederzu-
halten, endlich dıe katholiche Bevölkerung In dem fanatıschen Eif
bestärken, welcher die Kırche des Syllabus kennzeichnet. Dıe deutschen
und französıschen Lalenadressen, 1n denen VOLr dem vatikanıschen Konzıil
der Glanbe dıe päpstlıche Unfehlbarkeıit und dıe Sehnsucht nach bal-
dıger Proklamatıon, entigegen der VON den Bıschöfen eingenommenen Hal-
tung, sıch In schwungvollen Ausdrücken undgab, das erk der
Nuntijaturen in München und Parıs. Der Episkopalısmus Ist heut ıIn
der katholichen Kirche abgestorben. Seit der 0DS Pastor qeternus Vo  S

18 1870 befindet sich die Diözesangewalt ın einem bedenklichen O5
setzungsprozeß. Dıesen Prozeali ın den Preußischen Biıistümern voll-
jehen und Stelle der bısherıgen ınländıschen Kirchengewalten das
absolute Regıment des Papstes auch äußerlich ZUE Erscheinung bringen,
das ırd verhängnisvolle Auifgabe des Berliner Nuntius Se1IN.

Prüft man dıe Gründe, welche se1t dem Jahre 1868 für dıe Kıta-
Jlerung eıner päpstlıchen Gesandtschaft Berlin eltend gemacht worden
sınd, SO handelt sıch wesentlıich dreı Momente.

Man hat das Prinzip der Recıprocıtät angerufen. Nach den YTund-
sätzen des Völkerrechts W1@ der Europäischen Sıtte ostehe dem Souveraln,
welcher eıne (+esandschaft annımmt, auch se1nerseits das Recht Z e1ne
Gesandschaft beı dem Hof ZU akkreditieren, VONn welchem jene bei ıhm
beglaubıgt ist. Zwar hänge VvVon jedem Staate aD entscheıden, ob
es ıhm pPasse, belı dem aps einen diplomatıschen Vertreter ZUuU unter-
halten Sobald dıes aDer tue, könne DUr durch eiınen Machtspruch
oder HtO Zurüc  erufung seıner Gesandschaft jener OIlg entgehen.
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Der Hehler dieser Argumentation ıQT, bereıts in dem Immediatberich:
des Miınisters NCiıllon VOoO  S 11 1830, weilicher der Allerh V  m

1836 Grunde lıegt, ın voller Schärife offen gygelegt worden.
Man hat sodann z dıe Bedeutung des Projektes mıt dem Kınwande

7ı indifferenzıeren gyesucht, daß nıcht dıe Entsendung eines eigentlichen
Nuntı1us, sondern Aur eines 6 S oder DUr e1ne dıplomatısche
Agentur ohne geistliche Vollmachten 1n rage Ste

Damıiıt wırd indes Nıchts widerlegt. Auch dıe Internuntien erhalten
kirchliche Fakultäten. Was S10 von den Nuntien unterscheıidet, ist edig-
ıch der hang und der Mangel des bischöflichen Charakters. Kın welt-
lıcher dıplomatıscher gen des römıschen Hofes aber würde, worauf
schon Bunsen 1m Jahre hingewijesen hat, ‚„ ZU eKretar ınd selbst
ZUD0 Attache Geistlıche mitbrıngen (noch außer dem Beichtvater), und
INa würde ıhm in seiınen Instruktionen vorschreiben, sich iın en irch-
lıchen Angelegenheıten nach dem ate dieser (Aegıstlıchen richten. Man
hätte SOM eLWAaSs schlimmeres a 1S einen Nuntius. Dieser ist e1n verant-
wortlicher Missionschef, e1n Mann YON Bıldung und Hofsıtte, und gewährt
UTrTC. Beıdez e1ne XOWISSE Bürgschaft yemeine Känke, Spionlieren
und Intriguen beı der (GAeistlıchkeit des Landes Jene Subalternen hın-

bieten weder dıe eine noch dıe andre Garantiıe dar. 1e1mehr
würden s1e, die keine Verantwortlichkeit haben, DUr suchen, sıch urce
geheıme Korrespondenz und verstärkte Tätigkeit beım Papste ıIn Gunst ZU

setzen, und der Lajenchef würde AUS Angst, durch S10 SONS in schlechten
Ruf geraten, ihnen ıIn em willfahren  66

Man hat endliıch gefragt, ob vortheilhafter sel, daß der Verkehr
zwischen Rom und der katholichen Geistlichkeit Preu:ßens e f  ©

und Wıen oder über Berlin vermittelt werde  9 ob besser sel, daß
dıe Kurıe ihre amtlıchen Eindrücke und Anschauungen Voxn deutschem
und namentlıch norddeutschem W esen untier dem Binduß und durch das
Mediıum der Münchner res‚p. Wiıener oder statt dessen unmittelbar S
der norddeutschen Atmosphäre her empfange; ob der kKegierung selbst
der Verkehr mıiıt der Kurie leichter wäre, eOhLnN S10 neben der Einwir-
kung, die 9108 Urc ihren ejgynen (+8sandten in KRom ausübt, noch m1%
eg1nem In München oder Rom residierenden, in keiner Beziehung ıhr
stehenden, Ja ıhr ganz unzugänglıchen Faktor rechnen muß, oder ennn
S16 in der Lage 1st, dem Vertreter der Kurıe wenıiıgstens dıe Mıttel
e1ıner richtigen Aunschauung der Verhältnisse bıeten ?

Be1 diesem edanken ist zwelierleı übersehen. Kınmal die Erfahrung,
daß päpstliche Legaten noch eine SANZ andre Wirksamkeit qauszuüben
aben, a 18 sıch mıt den offziellen 4LeON des Landesherrn In Verbindung

setzen und die Meinungen ıhres 0OIes beı diesen en ZUFE Geltung
bringen Sodann die nahelıiegende Erwägung, daß ennn schon AUS-

wärtige Nuntien schädlıch wirken können, die 1m nlande der
einfilußreichen ellung, welche der Repräsentant des eilıgen Stuhls e1nN-
nımm(t, ungleic verhängn1svoller werden mussen.



Foerster, Z wel Aktenstücke 459

‚„„Der Nuntius in Berlin wird nothwendig e1n (reisthcher höchsten anges,
eın  d Bischof, vielleicht en C'ardinal SEeIN. Man wird römischer Seits nicht Ver-
fehlen , eıne gewinnende Persönlichkeit, mıf blendendem Pomp ausgestattet,
diesen Ort tellen. Denn INn lernt INn Rom weniıg, aber das T'heatralısche
versteht Nan Wenn INn das devote Gepränge betrachtet, mıt welchem sıch

der Bischof VoOx Paderborn umgeben beliebt, wird 102  — nıcht zweifeln,
daß der vornehme und geringe Kilerus und auf seinen Antrieb die katholischen
Lajen sich befleißigen werden, dem Nuntius die hervorstechende Rolle ın der
Hauptstadt verschaffen. Um den vornehmen und interessanten Herrn wird
ıch hald eiNn glänzender Zirkel sammeln. Katholische und katholisierende Arısto-
kratıe wird mıt ihm P1IN natürlıches Bündniıs eingehen , und dıe katholischen
Tendenzen werden e1nN sıcheres Fundament in einer geschlossenen Hofparteı Cr
wınnen. Wenn 1ese der Spitze der katholischen Bevölkerung Preußens ıhre
Forderungen stellt, wird für die Staatsregierung nNn1ıC. immer leicht se1in, qi1e  A
abzuweisen, zumal sıch nicht VOTAaUSSaSCH Jäßt, ob S1Ee  — nicht nter gewinnenden
Gesichtspunkten höchster Stelle befürwortet werden. Es mu ß der Punkt
kommen , für diese Partheı der Weg der Kirche und des Patrıotismus sich
scheidet , und derjenige würde das (GGewicht. der kiırchlichen Motive verkennen,
welcher zweifelt , dalß die Parthe1ı im (x+anzen und Großen sıch einer katho-
ischen und unpreußischen Politik halten werde. S1e wird den geeigneten Boden
für die geheimen Einflüsse der fremden katholischen Mächte, und wenn den
römischen Zwecken dient, uch der nıcht katholischen abgeben. so wird QI1e der
Sammelplatz alles zugleich unprotestantischen und unpatriotischen Getriebes
e1in Die Anfänge werden wahrscheinlich le1ıse, die ersten Schritte vorsichtig se1n,
ber die Entwickelungen werden miıt der Gewalt des Naturgesetzes der Ver-
derblichen Söhe getrieben werden, auf welcher die irüheren Jahrhunderte aUuS-
nahmsloz die Thätigkeit der Nuntien gezeigt haben. Dies Heuer anzuzünden,
dürfte nicht schwer sein ; Der uch dıe ‚„‚ Geschicklichkeit“ uUNSeCIeTr größten
Staatsmänner möchte nıcht hinreichen, die H'lammen löschen ““.

Diıe obıgen Sätze sınd 1mM Jahre 1868 unter dem 1INdruc des Arnım-
schen Nuntiaturprojektes geschrıeben worden. Auch heute ist ihnen nıchts
Wesentliches hinzuzufügen.

Denkschrift betr. den kirchliéfien Konflikt Gymnasıum
Braunsberg, März O72

Die Denksechrift schildert 1m Teile den bekannten Konflikt,
der ın Braunsberg zwıschen dem Bischof Krementz un!: dem Reli-
gionslehrer Kaplan Wollmann ausgebrochen War, bis ZU mts-
antritte HFalks Dieses Stück lassen WIr hıer fort, da 1Ur Be-
kanntes enthält, un verweiıisen dafür auf meıine Falkbiographie

Die Denksechrift fährt dann fort

Rechtliche Beurtheilung
Der Artıkel 15 der Verfassungs - Urkunde VOoO  S 3 Januar 1850 hat

der katholischen Kırche die selbständige Ordnung und Verwaltung ıhrer
Angelegenheiten zugesichert. Soweıt miıthın dıe bischöfliche Jurisdietion
sich In den Grenzen jener Sphäre hält, ist jede posıtıve Theilnahme des
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Staates ausgeschlossen. Hür eine Repression bleibt LUr da Platz, WO In
das Rechtsgebiet des Staagts eingegrifnen worden. Im VUebrigen haft sıch
der letztere darauf beschränken, Maßnahmen, durch welche dıe Kirchen-
gewalt den staatlıchen Interessen nahe trıtt, 1m Wege der Negatıon
die Folge oder rechtlıche Anerkennung en.

erden diese gemeingültigen Sätze auf den vorlıegenden Streitfall E

gewendet, ergıebt s1ich
Diıe VON dem Bischof Krementz ber den Religionslehrer Dr. Woll-

verhängte SUSD e1N S10 9a. D ordıne Kr ebenso Ww18 dıe EKnt-
zıiehung der kırce  ıchen Vollmach zur Spendung des

f}  C eiıne dem Selbstbestimmungsrecht der atho-
ischen Kırche anheımfallende ves ere ecclesjastica.
Auch die Rücknahme der S, mM 18810 62101162 d.h der
bıschöf lıchen Approbatıon für die Ertheilung des katholischen
Relıg1onsunterrichts, muß S als eine kirchliche, der Einwirkung
des Staagts entzogene Angelegenheıit erachtet werden. Insoweit indeß
jene Lehr-Ermächtigung mıt einem SsStaatsamt verbunden ıst, ırd
durch ihre Revocatıon eın staatlıches Interesse mı1% erührt und da-
durel für die Staatsgewalt dıe volle Cognition des begründet.
Diıe excommunıkatıo ma]jor des canonıschen Rechts zieht
nıcht blos 1ine kırchlıche, sondern zugleıc eıne bürgerlıche
Ve S a  (  C T nach sich ; S1@e ist. daher keine rein kirchliche
trafe, sondern trıtt ın ıhren Wirkungen auf das Kechtsgebiet des
Staats hınüber. emgemä haft das preußische Staats- Kırchen-
Recht 57 1L, 11 Allgememnen Landrechts dıe Verhängung
des gyroßen Kirchenbanns ausdrücklich dıe Genehmigung des
Staats geknüpft, un enthält das einseitige orgehen des Bischofs
Krementz gyegen den Dr. Waoaollmann eine Gesetz- Verletzung, weiche
das Kıngreifen der Staatsgewalt ebenso rechtfertigt W18 erheischt.

111
Die m18810 canonica

Beı1l den katholische Gymnasıen der Monarchie ist, eiıtdem dıe
für den Unterricht In Sprachen un Wiıssenschaften hbestehenden
Lehrerstellen fast überall Candidaten weltlıchen Standes übertragen
werden, für dıe Ertheilung des katholischen Religionsunterrichts,
für dıe Abhaltung des bel diesen Anstalten herkömmlıchen Gym-
nasl]al-Gottesdienstes und ÜT usübung der vorkommenden qpel-
sorgerlichen Verrichtungen 81n katholischer Geistlicher als Mıtglied
des gesamten Lehrer-Colleg1ums angestellt worden. Dıie erufung
und Ernennung desselben wurde ursprünglich 1n der Art herbeı-
eführt, daß das Provınzılal - Schulcollegium den ZuU einer olchen
Stelle geejgyneten Geistlichen ermittelte, über seıne Qualifikation miıt
der bischöflichen Behörde verhandelte und sıch die Geneijgtheit
derselben versicherte, den betreffenden Geistlichen für die auer
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Sse1iNer Wirksamkeit einer höheren Unterrichts - Anstalt vVoxh

anderen geistlichen Verpüichtungen freı D lassen. Der katholische
Geistliche bleibt nämlıch dies War der dabeı leiıtende esichts-
pun verpfhlichtet , dem Rufe und der Bestimmung desjenigen
Bischofs olge leısten, für dessen 1)i6cese ZU Priester &O>
weıht worden ist, und kann in eiıner bestimmten Stelle weder ohne
besondere Vollmacht SE1INES 1SCHNOTIS a,1S Seelsorger auftreten, noch
auch ohne dessen Zustimmung e1n VOoNn einer andern Behörde
verleihendes Amt annehmen. W ar Nun die weltliche Behörde miıt
der bischöflichen über dıe Qualifikation des wählenden Gelist-
lıchen ein1g, fertigte J1e die Ernennungs-Urkunde 1NS,

In dıeser Weise 1S% bıs ZUu Ausgang der zwanzıger Tre und
Jänger verfahren worden. Von besonderen Fakultäten, welche dem
Religionslehrer bischöflicherseits ertheilt worden, erhellt AUSs jener
Zealt nıchts, vielmehr zeigen dıe Aeußerungen einzeliner Ordinarıate
Trıier, Cöln, Breslau), daß der den Lehrer ergehende Auftrag
als Sache des Staates angesehen wurde. Vergleiche insbesondere
das signıficante Schreiben des Bisthum- Verwesers Günther 1n Trier
vVom 19 Maı 1837

‚„„Auf das sehr gyeehrte Schreiben hochlöblichen Provinzial-Schul-
collegiums beehre mich erwidern, daß ich den Kaplan Knodt dahier
ZuUur Ertheilung des Religionsunterrichts In den oberen assen des hiesigen

derselbe ist uch geneigt , dieGymnasıums ohl halte
ıhm angetragene Krtheilun des Religionsunterrichts übernehmen, e  e

hochlöbliches Provinzial-Schulcollegiı ıhn mı%t de m-
selben beauftragen wollen.“

eNNLLC sprechen sich ZWeEl Schreiben des 1sSChOISs Breslau
VO:  B Dezember 18531 und des Krzbischofs C'öln VoO  m Aprıl
1835 AUS
Die erste Contastation In dieser Angelegenheit trat 1m Jahre 1830
e1n, der Erzbischof vOoOxn o0sen die Ernennung der katholischen
Religı1onslehrer für sıch iın AÄnspruch nahm.

iıne Verfügung des Ministeriums der gyeistlichen Angelegenheiten
Vo  = 25. März 1830 (Nr 12465 G 1e8 damals dıe Prätension
des Prälaten scharf zurück un 1810 S1Ch über den Standpunkt
der Kegjerung dahın UuS.

Die der be1 den Gymnasıen anzustellenden Religionslehrer
kann der Erzbischof nıcht ın Anspruch nehmen, jedoch annn
uch der Anstalt D > E  © vorgesetzt werden, dessen

und el der Erzbischof C Le Bedenken geltend
macht Hiernach ist eine vorgängige Communicatıon miıt em Erzbischofe
unumgäuglıch nöthıg. Das Provinzial-Schulcollegium wird In solchem

besten thun , wenNnn den Erzbischof den Vorschlag voxn

mindestens fähigen Subjecten angeht und durch Se1N katholisches Mit-
glied miıt der geistlichen Behörde vorläufig conferirt.

Beschwerden Lehrer e Angriffe dıe
katholischen Glaubenslehren sınd VO dem Erzbischof{f beı
der taatsbehörde ZU Abhülfe anzubringen, eın eigenes
EKEınschreiten hıerın steht ıiıhm nıcht Z U,  .“
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Daß dieser das Recht des Staats 1n vollem Maaße wahrende and-
pun noch 1m Jahre 18541 festgehalten wurde, ze1g%t 81n den
Erzbischof OTSAaDNgONES Cult. Mınisterjal-Resceript VO.  S December
158541 (Nr. 179 U.)

„ Sowie der Staat, heißt darın, In Beziehung auf die In den Schulen
pflegende relig1iöse Bildung der betreffenden Kirche un ihren Urganeneıne dem natürlichen Verhältniß der Schule ZUT Kirche entsprechende

Mitwirkung nicht allein zugesteht sondern uch ın Anspruch nımmt,
1äßt aU: bel der Anstellung derjenigen Lehrer, welche In den Gymna-
Ssıen und Schullehrer-Seminarien mıt der Ertheilung des Religions-Unter-
richts beauftragt werden sollen und dem geistlichen Stande angehörenda2zZu VvVon der Kirche die 1ss]ıon erhalten haben, eine Mitwirkung der
geistliıchen Behörde ın der Art eintreten , daß keinen Religionslehrer
für die genannten Anstalten wählt, dem nıcht ın Betreff der
Lehre und des W andels, SOWwWı1e seiliner besonderen Qualitika-
tıon für eıne solche Stelle eın günst1ı1ges Zeugnis selner
geistliıchen Behörde ZU Seite steht, und vollzieht daher uch
erst. ach erfolgter Zustimmung derselben seıne Anstellung, e  C Sar
aD deren Mitwirkung.‘‘

Wiıe dies Kesecr1pt, haft anch eın DUr wenıge Tage Später
Concıpırtes Votum des Minister1al-Directors, Wiırklichen Geheimen
ÖOber-Regierungsraths Schmedding VoO  S 22 December 1841 für e1ine
specielle m18810 cCan0nNıca der Religionslehrer keinen Platz

„Von jedem Geistlichen, welcher die Priesterweihe empfangen hat,
wenıigstens Je T, welcher predigen und Beichte
hören darf, sollte meıines Erachtens die Regierung nıt Recht annehmen
dürfen, daß fahig sel, Religionsunterricht ZuU ertheilen, daß de
Jure Trıcto eines Benehmens miıtder kirchlichen Behörde
ın Betrei{i{f dieser Frage nicht einmal bedürfte. Wird dennoch
der Bischof VOor der Anstellung einNes KReligionslehrers gutac  ıchygehört, Vorschlägen veranlaßt USW., gyeschieht dıeses,sıch des Z wecks der Anstellung desto ehr versıchern,180 NnuUu Au Gründen der Klugkeit und Billigkeit. Soweıt

das Dogma und eıne würdige Behandlung desselben eim Unterricht
betrifft, ann die der Schule vorgesetzte Behörde dıe Kinwirkung der Kirche
nıcht abwelsen. Dagegen hat s1e, WAas den außeren Urganismus der Schule,die Aufnahme des Lehrers ın derselben , se1ne Leitung hinsichtlich der
außeren Ordnung des Unterrichts und der Disziplin, 5 t1 S Ü
Au diesem amtlichen Verhältnisse betrifft, ejgentlicheın Wort nıcht mitzureden, nıcht das Gegentheil historisch
begründet ist.““
Krst 1m erlau der vlerziger Jahre trat der Begriff der m1ss10
6CaNnOoNıICA für katholische Religionslehrer ın eine staatlıcherseits
anerkannte Wiırksamkeıt

Der bısherıgen Uebung entgegen suchte ämlıch der KErzbischof
von (}+e1sse1 ın Cöln eine Ansıcht geltend machen, nach welcher
die Stelle e1nes Relıgionslehrers Al höheren Unterrichtsanstalten
e1n ye18  ıches AÄmt, e1N ecclesiastieum offcı1um, vermöge des In
demselben enthaltenen ehr- und Seelsorger - Amts (magisterium
und ministerium) se1nN solle, welchem daher auch NUur die ischöf-
1C. Behörde könne, achdam S10 dazu den geeigneten
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Geistlıchen ermittelt und behufs Ertheilung der Staatsgenehmigung
seıner Anstellung der weltliıchen Behörde vorgeschlagen habe
Diıeser nspruch, welcher sıch 1Im Wesentlichen miıt der Posen’schen

Prätension VO Tre 1830 deckte, Ttie ängeren Verhand-
Jungen zwischen dem erzbiıischöflichen Ordinarıat und der Staats-
reg]erung, 1n Verfolg eren dıe letztere nunmehr eine veränderte
Stellung der rage einnahm. Die Rescripte des Mınisters der
geistlichen Angelegenheıten Vo  = Januar 1845 (Nr 934 und
VoO.  S 5 März dess. Js. (Nr 6932 U.) präcısırten dıe fortan maß-
gygebenden esichtspunkte der Unterrichts- Verwaltung folgendermalie

Be1 Besetzung der katholischen Religionslehrerstellen ist. 7W1=
schen der Ernennung ZUuU Amt un der Autorisation ZUrx AÄus-
übung der ın demselben lıegenden Funktionen streng ıunter-
scheıden. Dıie Religionslehrerstelle ist, R solche kein Kırchenamt,
ondern 1ne Lehrerstelle w1e dıe übrıgen eıner höheren
Unterrichtsanstalt erriıchteten und dotirten Lehrerstellen, deren
Uebertragung von derselben Behörde rfolgt, weiche ZUuU den.
übrıgen Lehrerstellen rnennt. Die Autorisation ZUTr übung
der mıt dem Amt e1ines Religionslehrers verbundenen Funktionen,
nämlıch des öffentlichen ortrags der Religionslehre und der
eiwa auszuübenden gyottesdienstlichen Verrichtungen kann da-

NUur von der bischöflichen Diöcesan - Behörde ertheilt.
werden, daß derjenige, weilcher dıe Religionslehrer ernennt,
ZUr Vermeidung eınes WITK gys] OS Acts sıch vorher dıe
Ueberzeugung beschaffen hat, daß dıe bischöfliche Behörde
den fraglıchen Ge1istlichen für dıe Stelle e1Nes Religionslehrers
überhaupt geeignet halte und, da kein Geistlıcher sıch ohne
Weıteres der Disposition derselben entzıiehen darf, zugleich 5.0-
ne1g% sel, ım dıe ZU usüuübun des mits erforder-
lıche utorısatıon dıe m18810 CaN0N1C2 er-

heiılen
Hıeraus ergiebt sıch Folgendes beı Besetzung VvVoxn Relig10ns-

lehrerstellen höheren Unterrichtsanstalten befolgendes.
Verfahren

Die ZUX Ernennung berechtigte Person oder Behörde ermittelt.
einen für die Religionslehrerstelle geelgneten Geistlichen, wobelr

ıhr In Ermanglung näherer Bekanntschaft miıt solchen Männern
ınbenommen bleibt, Erkuundigung und Vorschläge VONn Anderen,
4uch voxn der geistlıchen Diöcesan-Behörde selbst einzuziehen.
Lst der gygeejgnete Geistliche ermittelt, trıtt dıe Provinzlal-
Behörde miıt der bischöflichen Behörde in Communicatıon,

sıch die Ueberzeugung verschafien, daß dıeselbe
dıe Person des betreffenden Geistlıchen nıchts Wesentliches
erıinnern habe Erfolgt von diıeser Se1te e1ne zustimmende HKr-
klärung, beantragt dıe Provinzial - Behörde zuvörderst die
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minısterijelle Genehmigung ZU. Anstellung, nach deren Ertheilung
S10 den betreffenden (Agistliıchen benachrıichtigt, daß selne HKr-
NeEHNUNS stattüänden werde, sobald sıch 1m Besıtz der m18810
Can0N1Ca, weiche beı der geistlichen Behörde nachzusuchen ıhm
über.  assen leibe, befinden werde. Dıie Ausfertigung des An-
stellungs-Patents erfolgt hierauf dann, wWwWenNnnN der Staatsbehörde
das Orıginal oder beglaubıgte Abschrift der m18810 eanonNı1cCa2
VYONn dem desıgnırten (A+ei1stlıchen vorgelegt worden ist
uTre Cabıinets - Ordre VOHI November 18546 wurde der 1m

Vorstehenden entwiıickelte modus procedendı, für dessen riıchtige
Würdigung e1n den ,n gereichtes Votum des Minısterjal-
Dırektors, Wirkl Geheimen Ober - Regjierungs - Raths Schmedding
VvVo  S 4./23. März 15845 nıcht ohne Bedeutung ist

‚„ Meines Erachtens wird Besten sein , WEeNnn die Keglerung S1IC.
darauf beschränkt, dem Candidaten für die Religionslehrerstelle bei einem
Gymnasıum das Ernennungsdekret auszuhändigen, nachdem S1€e sıch miıt
dem Bischof ber die Person geeinigt und der Zustimmung desselben sıch
versichert hat, hne sich un diıe m18810 Canon1ıca, formal eine
nagelneue Erfindung bekümmern. S]1e nehme VO dem,
W a zwiıiıschen dem Bischof und dem rnannten vorgeht,
weıiter keiıne Notiz.“

‚ Die S  E vocatıo CanOoN1ICAa ist meılnes Wissens bisher nıu VO
einem einzıgen Bischof, dem Herrn Coadjutor (Üeissel
angeregt, und dürfte och wol ein1ges Papier verschriıeben werden,
bıs e1ne, beiden T'heilen mundrechte Kormel dafür erfunden Se1INn wird.‘“‘

Allerhöchs gebilligt, anch 1n VON dem Cultus-Ministerium VOI-

geschlagenes Formular für dıe bischöfliche M1SS10 cCan0onN1ıca miıt
der Maßnahme genehmiıgt, dal den weıtergehenden Ansprüchen
des Krzbischofs VOoxhn 0eln nıcht nachgegeben werden könne
Demgemäß ist seitdem in den verschledenen Proviınzen der Monarcehie
verfahren worden, ohne dalß jedoch einer festen Vebung g-
kommen. Die Änsıcht, daß die Anstellung der Religionslehrer als
e1ine kiırchliche Angelegenheıt den Attrıbutionen der geistlichen
Oberen gehöre, 1aft 1m Verlauf der letzten 2 Jahre, namentlich
1n der Rheinprovinz, wiederholten AÄusdruck W  ©  9 und ennn

derartıgen Uebergriffen auch, SOWEe1T S16 ZUT Kenntniß der Central-
Instanz gelangten, überall mit gygebührendem Nachdruck entigegen-
getretien worden, hat andrerseıts dıe Staatsregierung 1n einzelnen
Fällen mıt dem Anerkenntniß nıcht zurückgehalten , daß dıe Ka-
tholischen Relıgionslehrer, da, J1e 1n Beziehung auf dıe ıhnen QT-
theilte mM1SS10 Can0oNıcA der Bestimmung des 1SCHOIsS unterworfen
blıeben , auch jeder Zeıt VO dem etzteren ab-
erufen weaerden könnten. . Minist. HReser. VO:  S Juni
1852, Nr. 5993 U.) Die hleran geknüpfte Anordnung, wonach
mıt Rücksıicht auf jene Revocabılıtät der Fakultäten auch die An-
stellung der Relig]onslehrer Seitens des Staats Jediglıch kom-
m1issarısch erfolgen, hat indeß, SOWweılt erhellt, NUur eine De-
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schränkte Anwendung (in der Rheinprovinz) gefunden und darf
vegenwärtig qIs beseltigt angesehen werden.

Der 1m Vorstehenden skizzierte Entwicklungsgang der mM1SsS10
canonIıca ergjebt:

daß der katholische Religionslehrer den öheren Unter-
richts Anstalten ursprünglıch e1Nn IN ‚- d d  .
er und evollmächtigter Staatsbeamter SeWOSECNH.
daß 1Im Verlauf der relıg1ösen Bewegung, deren Höhepunkt
dıe Cölner Wiırren iT. bezeıchnen, als e1n
ıch P  O 1s L Seitens der Kırche reclamıiırt worden;

C} daß, wWenn aunch R einer AÄAnerkennung dıeses Anspruchs
niıe gekommen , der ,5 doch eine kiırchlıche Bevoll-

I des Relıgionslehrers zugelassen und durcn weiıtere
Zugeständn1isse dıe Kırchengewalt eınen Dualısmus gyeschaffen
hat, welcher dem gegenwärtigen orgehen des Bıschofs Trementz

den Dr ollmann den Schein e1Nes dıe staatlıche An-
erkennung implıcirenden Factums verleiht.

Diesem Zustande gegenüber 1Ird Folgendes festzuhalten Se1N.
Die öffentlichen Schulen sind Anstalten des Staates und stehen
unter se1iner UIS1IC. Die Relıgionslehrerstelle ist kein Kirchen-,
ondern e1n Staatsamt gleich den übrıgen Liehrerstellen. Der
Religionslehrer ırd NUur 1m Ü Auftrag thätıg ; W18
SeINeE Anstellung, muß er anch seine bsetzung 218
e1n T1 der S {1; ehörde betrachtet werden.
Die mM1s810 Can0n1ca , durch welche dem katholischen Geistlichen
bı h die Krmächtigung ZUTr Uebernahme einer
kKelıgionslehrerstelle resSp. die VON der prlesterlichen Weihe (ordo)
unterschiedene kırchliche Vollmacht ZUT Krtheilung des Reli-
gy1onsunterrichts die katholischen Ööglınge einer öffentlichen
Schule verliehen Wwird, ist ı1n reın kırc  ıcher Act

Der Staat hat mit dieser Vollmacht niıchts chaffen. Er holt
S10 weder ein, noch placetirt 9r S16. Soll In einer Schule Relı-
gıonsunterricht nach dem Glauben einer bestimmten Kırche erthel.
werden, Seiz diıes allerdings e1n Anerkenntni. für den Lehrer
Seıitens der kirchlichen Behörde VOTaUS. Demgem wird die Aus-
fertigung des staatlıchen Anstellungs-Patents von Beibringung der
Se m18810 abhängig gemacht Aber die Bedeutung der letzteren
102 für den Staaft nıcht ıIn der darın ausgestellten Vollmacht,
sondern 1n dem C  X des Kırchen Oberen über dıe
confessji0nelle Qualifikation des betreffenden Lehrers. Was arüber
hinausgeht: die Jediglich nach kire  ıchen Rücksichten be-
MOssene kırchliche Lehr-Ermächtigung ist; für den 22
eg1ne L OS inter 21108 acta.
Was für die Ertheilung muß ebenso für dıe Entziehung gelten.
Auch die Rücknahme der canonıschen Mıssıon bewegt sıch nicht

e1tSCcHhr. K- XLYI, F.
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auf SEAa tlıchem Gebiet. S16 ist formell WwW1]ıe materiel! nach der Sn D-

jectıven Seıite, w1e nach iıhrem objectiven Gehalt, eine reın
kiırchliıche, dem freıen Krmessen des geistlichen Oberen
heimfallende , keine Mitwırkung DZW. Zustimmung des St2ATs

gebundene Maßregel.
Hieraus olg zweierlel1:
Die Ur«e. bischöfliches Deecret verhängte Entziehung der M1S810
Can0N1cC2 bleibt auf das voxL dem katholischen Religionslehrer
verwaltete Amt sıch ohne Einflulß Nıcht dıe kirchlıche
Vollmacht sondern der S tazntl h O  0 Auftrag hat dem Geist-
lıchen den Religionsunterricht der Schule übertragen. Kr

nıcht a {IS Kırchen-, sondern alg r HR  e e L Nur
VO.  z Staat kann demgemäß Se1INer Funktionen enthoben
werden.
ine Verpflichtung des Staats, der betreffenden kirchlichen Mals-IX)
rege auch seinerselts olge R gyeben, besteht nıcht. So wen1ıg
dıe Staatsbehörde gehalten 1st, g1inem ohne iıhr AÄAnsuchen Von

dem Bischof missıonN1.erten Geistliıchen den Religionsunterricht
eiıner öffentlichen Lehr-Anstalt Zl übertragen : ebensowen1g

kann dıe Kirchengewalt die Entfernung e1nes Religionslehrers
AUS$ dem vox ılım bekleideten Staatsamt Widerrufs der
kirchlichen Lehr-Ermächtigung a1S 1n eC für siıch 1n An-

spruch nehmen. Die Ansıcht 1t0’8 e M1SS10 eccle-
q]lastica ZU Lehramt der Theologıe in Moy und Vering: Archir
für katholisches Kirchenrecht Band 19 Seıite 55 {f.), weilche der

Abgeordnete Reichensperger 1n den Motiven SE1INES Antrags
In wörtliıchem Auszuge wıeder gyegeben hat

„Jedes Lehramt, dessen Object die Relıgı10n der Theologıe ist, er-

ordert eıne bischöfliche 1ss1ıon Die kirchliche issıon zann ach
heutig Recht jeder Zeit VOLlNl Bischof entzogen werden, hne ück-
sıcht daranuf, ob S1e auf bloßem bischöflichen Mandate der einem mte

Professoren), einer Präbende, einem Benifizium ruht. Ziur(Katecheten, derselben 18% eın bestimmtes Verfahren erforderlıich. GegenEntziehung
die Kntzıehuns g1ebt eın eigentlıches Rechtsmittel , sondern NU)  S

eiıne Vorstellung den Papst.
Ist miıt einem Staanatsamte de Vortrag der katholischen Re-

ligıon der Theologıe verbunden, el das offenbar el S der
Staat hat für Pflicht erachtet, für 1es Object eın Amt Z creiren,
ıne Staatsbesoldung auszuwerfen. Das ist der all be1 den Katecheten

Mittelschulen, Predigern, Professoren der Theologıe Staats„An-
talten. Veberall gehört dazı, daß eın solecher dıes Lehramt ausüben
könne, die Appr‚batıon des betreffenden Ordinarıus, weil unzweifelhaft
der aa für die katholische Religion diese Autorisation nicht 61 -

heılen ann. Die Errichtung olcher Aemter durch den aa hat also
offenbar den Sinn, daß der aat, Lehrer uUuSW. anstellt, die miıt ıhrer
Lehre ın der katholischen Kirche stehen. Wäre dem nicht 50,
ann hätte nicht einen katholischen Katecheten USW. Es giebt
keine andre römisch - katholische Kirche als jene , welche durch den

und s geleitet und repräsentirt wird. Wenn INa
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In unserer Zeıt häufig VoNn Kirche 1m Gegensatz 7U Klerus,
ZUTr Hierarchie reden hört, 1n das Phrasen, hınter denen sich ledig-
heh Unkirchlichkeit verbirgt. Eın Lehrer der Religıon hat
1s0 Hu ange ein Recht, dıe Lehre der katholischen
Kirche als e1]Ner anerkannten als solche vorzutragen,
als die Kıiırche ıhm 1e8 zuerkennt. Würde der 2a einen
solchen Lehrer, welchem die Kirche das Recht entzogen hat, ıIn dem
Besıitze des Lehramts schützen und belassen , wäre das identisch
mıt eıner Nichtanerkennung der Kirche, hätte der 2a nıcht mehr
e1n o 1 18 S Lehramt errichtet und unterhijelte nicht eın  z solches,
sondern autorisırte eine Person , sich A 18 dıe katholische
Kirche geriren. ach dem ec der katholischen
Kırche hat ber der Bischof die Befugniß, das ehr-
amt nehmen. Folglich darf der Staat, wenn seınem
“taatsbeamten dieser Kategorıe das Lehramt ntzogen
1st, denselben nıcht mehr ın dessen Ausübung schützen.
Der Beamte dieser Kategorie hat ber SeIN Amt NUur a 18 für dıe ka-
tholische Lehre geschaffen, erhalten. Wenn 1s0 sich unfählg macht,
dasselbe versehen , S annn dem Staate nicht zumuthen, ıhn
darın belassen, bezw. ıhm, ohne daß seıner Amtspflicht
genügen kann, se1ınen (zehalt zahlen. ber unfähig
1st, dıe atholische Te vorzutragen, das prüfen,
steht nıcht dem aa sondern ach unzweifelhafiten
Säatzen nu der Kirche z°
verkennt die Staatsbeamten- Qualität des Relig1onslehrers nıcht
mınder WwW1e das TIG  ige Verhältniß zwischen 22 und Kırche.

Daß jedes Lehramt, dessen Object dıe Theologıe 1st, e1ne
bischöfliche Mıssıon erfordert, ist 1Ur für ©  f

stellungen zutreffend. Der Relıgionslehrer den preußi-
schen Unterrichts-Anstalten ist aber keın Kirchen- sondern 00
Staatsdıener, SE1IN Amt e1n staatlıches, SeE1Ne Thätig-
keit auf staa  ıchem Auftrag beruhend.

Wäre eSs wahr, daß der aa einen solchen Lehrer, welchem
dıe Kıirche das eC (), dıe Lehre der Kırche vorzutfragen,
entzogen hat, In der Ausübung SE1INeESs Amts nıcht ferner schützen
darf, würde das betrefiende Staatsamt /AIN Verfügung der
Kirche gestellt, dıe Lösung e1nNes Staatsdiener-Verhältnisses
dem autonomen Krmessen der Kırche anheım gegeben und die
Staatsbehörde eınem bloßen Kxecutiv - Organ der Kırchen-
gyoewalt herabgedrückt

Ks bedarf keiner weıteren Krörterung über dıe Unhaltbar-
keit jener Ansıcht. Der Staat stellt den Religıonslehrer .1

Kr allein kann ıhn absetzen. Ob e1n (GArund dazu vorhanden,
unterliegt ausschließlich se1iner Entscheidung und damıt auch
dıe Frage, 1n wıeweıt der Widerruf der kirchlıchen Mıss1ıon eine
Inhabilı des Betroffenen ZUI Fortführung des ım verlıehenen
Staatsamts in sıch schlıe Zu eginer aolchen Kntscheidung ist.
der aa N1C. bloß berechtigt, ondern mıiıt Rücksicht auf den
Schutz, welchen seınen Angehörigen willkührliche Be-
andlung TeSp Entziehung ihrer staatsbürgerlichen Gerecht-

30*
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schuldet, der Natur der a nach verpfilichtet. 106
derartige Entscheidung enthält aber auch keinen Uebergriff
der Staatsgewalt, da S10 HUL auf das In Rede stehNende Stants-.
am e1ne Wirkung außert und für das innere Lebensgebiet der
Kırche überhaupt keine Geltung In NSPruC nımmt.

Die excommunicatıo major
Diıe Entscheidung der Frage, ob der Bischof Krementz berechtigt Wäal,

selbständıg und ohne Genehmigung des Staats dıe yroße Exeommunication
über den Religionslehrer r. Wollmann auszusprechen, hängt zunächst VOoONn
der Vorfrage ab, ob dıe Vorschrift des CL  ( 54 IL 11 Allg. Landrecht

‚„ SoWweit mıiıt einer Auschließung (aus der Kirchengesellschaft) nachtheilige
Folgen für die bürgerliche hre des Ausgeschlossenen verbunden sind, muß VoOr
deren Veranlaßung die Genehmigung des Staats eingeholt werden‘‘
gegenwärtig noch In Kraft besteht, oder durch den Artikel der Ver-
fassungs-Urkunde VOoO  S 31 Januar 18550 ihre Geltung verloren hat.

Von dem Standpunkte AUS, daß der genannte Verfassungs-Artikel QUF

eın allgemeınes Princıp, kaın unmittelbar anwendbares eC. enthalte,
erledigen sıch dıe beıden obıgen Fragen ohne Weiteres.

Wiırd dagegen, gemäß der VvVoxnx der Verwaltung bısher festgehaltenen
Praxıs, aD ONOMMÖN, dal der Artikel 15 eine posıtive Gesetz-Vorschrift
ıldet, auf Grund deren der katholıschen Kiırche schon Jetzt dıe selbst-
ständıge Ordnun  s  O und Verwaltung ihrer Angelegenheiten ebührt,
kommen olgende Momente in Betracht

Der katholiısche Clerus macht beı usübung SEINES Amts au g1ine
VoOxNn der Staatsgewalt unabhängıge Thätigkei NSPLUC Diese Forderung
ıst insoweıt begründet, alg siıch reın geistlıche Amtsfunktionen
resp die reın geıstlıche Jurisdietion andelt Hıer Sind dıe
katholischen Pfarrer und Kirchen-Oberen SCHNON nach dem Allg Land-
TOC. IL 11 66 lediglıch die Vorschriften des eanOoNıSschen Rechts
gebunden.

Anders erhält sıch agegen mıt olchen Aeußerungen der Kırchen-
ewalt, weiche neben der kire  16 zugle1c eıne bürgerliıche
Bedeutung aben Hıer ird keıin Staat umhın können, auch seinerseıts
gyesetzliche Bestimmungen über die Wirksamkeıt der geistlichen Amts-
thätigkeit treffen Dıe Preußische Gesetzgebung enthält derartige
Vorschriften iın yroßer Ausdehnung, und die Beobachtung derselben muß
218 eine Pflicht der katholischen (GAeistlichen betrachtet werden. Kıs r
das DUr eıne natürliche olge iıhrer Unterordnung unter dıe bürger-
lıchen (zx0s0tze

Zu jenen Angelegenheiten gemischter Natur gehört aDer die
eommunıcatio maJor, da 180se1D@ anerkanntermaßen nicht blos eine irch-
liche, ondern zugle1ıc eine bürgerliche Ver  hrssperre VOTI-

hängt und neben der eanonischen nfamıe zugleic. eine 71 a | 0
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vung mıt den nachtheiligsten Folgen für dıe esellschaftliche ellung,dıe bürgerliche Ehre und den Nahrungsstand des Betroffenen begründet,
Zwar versagt der Staaft diesen Folgen die rechtlıche Anerkennung. Die-
selben bestehen In niıchts desto wen]ger und werden VON der Kirche
mıt ıhrer Straigewa. effectuirt.

Dalß der yroße Kırchenbann keine reine Kırchenstrafe 1S%, SÜ X-
dern durch se1ıne dürgerlichen Folgen ın das Grenzgebiet des
Staate hınüber trıtt, ırd Von ewährten Kechtslehrern,
WIe hh N. Kırchenrecht 1L,

95  16 Execommuneiation ist eiıne Strafe, welche durch das Verbot der
(xemeinschaft miı1t dem Ausgeschlossenen 1m S s ©  — ürge rlie 6

Ta tet selbst WENN dıe einzelnen Folgen dieses Verbots om
Staat nıcht anerkannt werden. VUeber die Anwendbarkeit einer solchen
Strafe steht; Der dem Staat vermöge des Aufsichtsrechts ohne Zweifeldas Urtheil Darauf beruht auch die Vorschrift des Allg. Landrechts
S 57 11 JE Der darin enthaltene Grundsatz, daß eıne Aus-
schließung, welche für die bürgerliche Ehre des Ausgeschlossenen nach-
theilige Folgen hat, die Genehmigung des Staats erfordert, mu ß NOtHS
wendıg auf jede Excommunication 1m Sınne der katholı-
schen Kırche angewende werden‘“‘.

(2 andDue des Kıirchenrechts IL Ö: 543
‚„ Das Kirchengebot untersagt, mıt demjenigen Umgang pflegen,welcher mıt dem groben Kirchenbann bestraft ist. Daraus gehen wıie  d

VvVon se!bst die ürgerl]ı für den Wechselverkehr her-
VOTrL. Die Gerichtsbarkeit der Kirchengewalt wird ut) immer mehr auf
den inneren Gerichtshof und das RBeich des (Jewissens zurückgewiesen. el
Act derselber darf bürgerliche erhältnisse berühren und
Unruhe untifer drıtten verbreiten; daher darf ın der Absicht,elıner immer möglich leidenschaftlichen, sohin widerrechtlichen and-
Jung vorzubeugen, hne Wissen der Staatsgewalt nunmehr
keine Excommunication verhängt werden.‘

A Geschichte der heut. Verfassung der katholischen
Kırche Preußens, 883£.

„ Soviel die innere Kirchenverfassung anbetrifft, ırd für die eigentlichgeistliche Verwaltung, für alles das, Was sıch unmittelbar auf Lehre
und Cultus bezieht, das cCanonıische Recht als alleinige Norm angesehen.Nur insoweıt wird eine Ausnahme eintreten , a Is derartige Verhältnisse
unmıiıttelbar der miıttelbar zurückwirken qauf das bürgerlicheLeben überhaupt und auf dıe bürgerliche Stellung des
Eınzelnen, WI1]ıe dıes der Fall ist bei der Handhabungder Kırchenzucht in iıhrem Eınflusse auf die bürgerlicheE Nach diesen Seiten hin ırd auch für Religionsübung die elt-
Liche Gesetzgebung iın Betracht kommen“‘“‘“
VONn Krsterem unter speziıellem Hınweıs auf dıe Cchranke des

B IL 11 Allg Landrecht; anerkannt.
Diese Auffassung entspricht auch den

1Ss ch O  C n GÜS WI1e die eindringliche Bearbeitung ze1gt,
welche jene Tre bei Kober Der Kirchenbann nach den rund-
Atzen des eanonıSschen Kechts (Tüb. 384 ff. gefunden
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92  1€ Disciplin, welche sıch auf dem Boden der gesetzlıchen Bestim-
INUNSCH entwickelte, 156t sich zunächst 1Ur iın dem allgemeinen Satze
zusammenfassen , daß mıt Kxcommunicırten jeder außere Ver-
kehr abgebrochen werden muüsse; indessen haben die Canonıisten
nıcht ermangelt, die e ] E  C ausdrücklich namhaft machen,
ın welchen 1e8 geschehen habe. S1e drücken dieselben nach dem Vor-

der Glosse 1n dem bekannten Memorıjalverse ‚US ;
1 DTO delictis anathema QquU1s effciatur,
Os, Orare, Vale, Commun10, Mensa negatur.

Mit dem ersten dieser Worte ll ausgedrückt werden , daß jede
m1 einem Excommunieirten vermieden werden mMUsse,

mMas S]ıe NUl  — öffentlich der 1m geheimen, schriftlich der mündlıch, durch
Zeichen oder Worte gepflogen werden , enn ın dem Eiınem wıe  s iın em
Andern hegt ein gegenseltiger Verkehr; ebenso macht keinen Unter-
schied, ob eın derartiger Austausch von Gedanken 2US$S freiem Antriebe
der auf Veranlassung des Gebannten erfolge, ob der Gläubige sıch dabeı
actıvr der blos PassıV betheilige Wie jede gegenseltige Mittheilung nd
Unteredung ın den gewöhnlichen Verhältnissen des außern bürgerlichen
Lebens untersagt 1S  9 verhält sıch uch miıt der Gemeinschaft des
G(Gebetes Orare. Die Gläubigen haben nıcht blos den Umgang des
EKxcommunicıiırten beı (xelegenheit des öffentlichen Gottesdienstes , e1ım
Empfange der Sacramente, beı den kirchlichen Segnungen, überhaupt bei
Ilen öffentlichen Feijerlichkeiten sorgfältig fıehen , sondern auch, WwWI1ıe
die oben erwähnten Gesetze wiederholt aussprechen , ın Betreff des Prı-
v a tgebetes jeder Gemeinschaft miıt; ıhm sıch enthalten Ebenso
ist jede Bezeigung freundschaftlicher und wohlwollender (xesinnungen, Se1

öffentlich der 1m (zeheimen, jede Begrüßung, Maß s1e In W orten der
Zeichen oder ın Was immer für Handlungen bestehen , einem Gebannten
gegenüber untersagt ale Mit dem Ausdrucke Commun10 wollen alle
Arten des gewöhnlichen Verkehrs, alle Gemeinschaft 1n Handel und Wandel,
alle Geschäftsverbindungen und Rechtsgeschäfte, jede gemeinsame Ver-
richtung einer und derselben Arbeıt, dıe gegenseitige Unterstützung ın Aus-
übung des Berufes UuUSW. als unerlaubt und sündhait bezeichnet werden
Endlich gehört hiıeher die Tischgenossenschaft Mensa 1n allen ihren
verschiedenen Formen, E1 öffentlich der privatım, 1m eigenen der einem
fremden Hause, vorausgesetzt, daß G1E keine blos zufällige und eın außer-
liche ist , sondern mıt Wissen und Absicht gepfülogen wird und AUs den
S1e begleitenden Umständen auf einen wirklicheu gegenseitigen Verkehr
geschlossen werden annn Ganz dasselbe g1ibt VoNn der gemeınsamen Woh-
NUunNn Die Verpflichtung, ın den angeführten Beziehungen des öffent-
lichen und Privatlebens den Umgang meiden, ist eiıne gegenseitig 7

nicht blos die Gläubigen haben sich es Verkehres enthalten,
sondern uch der Excommunicirte seinerseıts ist verpflichtet und
War och ehr a Is jene sich fernzuhalten und mit den Mitgliedern der
Kirche ın keinerle1i Verbindung reten, enn für ihn, nıcht für diese,
so11 die Excommunicatıon eine Strafe sein, VOTrT Allem hat ihre Folgen

tragen und denselben sich freiwillig unterwerfen ; den Gläubigen
verboten ist, miıt iıhm verkehren, erscheinen S1e dabei vorherrschend als

(lossa ad de sentent. eXCOMM., NI 11
er1us, C.y 109

3) Navarrus, Manuale, I

4) Suarez, sect. 1, 5 Alterıus,
FiIrhing, Jus An., tit. 9 SeCTt. 1 H ”1 ın Fın
ÖC de ecler1c0 eXxXcommun1cat. minıst. ‚„ EKxcommun1catos 1ON vıtare

multo magıs, QUamnmı HON vitarı poriculosum exıistıt.“
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<dıe Vollstrec der kirchlicehen Sentenz die Absicht, S1e VOFr Ver-
{ührung und schlechtem Beispiel bewahren, steht erst In zwelıter Linie.“

und noch VOL Kurzem wieder durch eg1nen preußischen Praktiker,
den Präses des erzbischöflıichen Offzialats ıIn Cöln, Dompropst

h f ü: Canonısches Gerichtsverfahren uınd Strafirecht (Cöln
1L 167 erfahren hat:

+ Das durch die größere und eigentliche Xcommunicatıon verhängte
bel 1st. eINn zweiseltiges : die Ausgeschiedenheit AUS der Kirchengemein-
schait und das Vermiedensein VoNn allen Kirchenmitgliedern W1e eın
steckendes und fluchbringendes W esen. Die Ausschließung VONn der
Lebensgemeinschaft der Gläubigen bezieht sich auf den gewöhnlichen Um:-
Sang und auf den amtlichen Verkehr.

im bürgerlichen Umgang ist jede vertrauliche Beziehung dem IS
communtlcırten verboten. Dazu wird namentlich jede gegenseitıge MI1t-
theilung, Se1 S1@e mündlhlıch oder schriftlich, geheim der öffentlich und jede
Außerung von Freundschaift durch Kuß der Gruß, durch Zustellung der
Annahme Vn (xeschenken, ferner jeder Geschäftsverkehr und dıe geme1N-
schaftliche Wohnung, jede Gesellschaft und gemeinschaftlicher Genuß VvVon

DpeIse und ITrank gerechnet.
Zu dem verbotenen amtlichen Verkehr Kr rechnen, daß der Kxecom-

munileirte nıcht Richter sein £ann.,. Ist; se1ne Jurisdietion eine kirchliche,
hnat er 1E ıIn Folge der Strafe verloren, ist G1E nıcht eine solche,

miıthin durch dıe Strafe unberührt , bleiben die Gläubigen doch vVer-

pflichtet , ihn meıjden und können nicht YCZWUNSCH werden, miıt ihm
ın Verkehr treten Dazu gehört ferner, daß nicht Ankläger, ‚CCU-
Sator, Kläger, actOor, nıcht Advocat der Procurator und nıcht Zeuge sein
kann, als in den Fällen , In welchen uch Ehrlose zulässıg sind , da der
Execommunicirte auch ehrlos 1st, und daß die VonNn ıhm a 1S otar oder
Tabellio ausgefertigten Urkunden keinen Glauben haben. In allen diesen
Beziehungen können dıe Einreden geSCH ihn nicht alleın Vn den De-
treffenden (xläubigen geltend gemacht werden , sondern muß uch der
Rıchter Voxn Amtswegen darauf achten und iıhn abweısen. Die Strafe
führt ierner die kanonische nfamıe miıt sich und macht ihn irregulär
und f{ür den Empfang der Weihen unfähig.““

Die excommunicatıo ma]or characterisıiert sich hıernach 41S eine
dıe Interessen des Staats und der Kırche gleichmäßig berührende
yemıschite ngelegenheiıt (res m1xta).
VYon diıesem Gesichtspunkt AUS haben schon die e  e fO
den großen Kırchenbann verworfen. TE1CcUull Smalcald. 111 Nr.
Majorem ıllam excommunicatıionem quam Papa 1ta nomınat, NO
nısı ecırılem DOeNAaM 0550 duciımus 1n pertinentem ad NOSs
MınN1ıStrOS egccles128e. Minor autem, Ua nominat, veraä et. Christiana
e8t eXCOomMMUNILCAatT1O, QU26 manıfestos ef obstinatos peccatores NOn
admiıttit ad sacramentum e commun1ı1o0nNemM eccles1ae, doneec eIMMeN-
dentur et scelera vıtent. Kit ministrı HON debent confundere hanc
ecelesiastıcam POCHamı SsSeu excommunicatıonem OU.  S poenIs ceiıyılıbus.
Von diesem Gesichtspunkt AUS hat dıe TE1h281 der Kırchen-Oberen,
Execommunicationen verhängen, vVOn Altersher ın den ur

pälıschen taatsgesetfzgebungen e1ne bald ©HNS0L6, bald
weıtere Cchranke gefunden, theiıls



A772 Untersuchungen
durch röfnung des a b 2DUSu SO namentlich In
Frankreich seıit Ludwig dem Heıulgen ove de Jurıisd.
erm. 136) und In Bayern 1temayr: Anmerkk
ZU. Cod. jur. Aavar Jud 20) ‚Nebs denen r weiliter
merken, daß der geistlıche Rıchter miıt Waßffen, Censuren ınd
Exeommuniecationen 6C weltliche Personen keine ungebundene
Teye Hände habe, sondern 6  65 ist erselbe ziemlich hıerinn
eingeschränkt. Ks seynd auch viele Kxempel vorhanden,
I2n denen Pfarrern, ehKinNn S10 mıt voreiligen Excommunicationen
oder Ausschließung 308 uU5u Sacramentorum verfahren seynd,
dıe Temporalıa Jange haft SDerTeN lassen, b16 dıe Kxcom-
munieca2t.ıon wıederum aufgehoben worden. In weltlıchen Sachen
gehet dergleichen ohnehıin nıemalen A, und dıe Ochsten Reichs-
gerichte erkennen In solchen Fällen alsogleich Mandata CasSs-
Satorıa 1 revocatorı1a ]Ja Man wıll Ildort -  ' geist-
16 ersonen dergleıchen Verfahren nıcht allzeıt gestatten.“

b) theils durch Zulassung W e  1C Yı ht o  C lıcher Entscheidung
über die Rechtmäßigkeit der verhängten Strafe. So Schon 1352 In
Frankfurt o M., 1444 In Hessen-Cassel. (F A 6  © de finıum
reg.]ud 58), Später überhaupt 1mM dentschen Reich durch dıe Praxıs
der kalıserlichen Keichsgerichte, weilche 1n zahireichen Fällen HX-
ecommunıcatıons-Sentenzen der katholischen Biıschöfe VON Rechts

cassırten (J Moser: Justiz-Verfass.
C) theıls ndlıch Uur«c. Vorbehalt der 1a (} © r 1 &. ü A  O

nehmiıgung. SO in Frankreıich und England Gunsten der
Königlıchen Beamten (Friedberg 159), ın Oestreich se1it

768 allgemein bezüglıch aller Unterthanen
Staatsrecht!. Stellung der katholischen ırche in Deutschland 65),
in der ark Brandenburg schon unter den luxenburgischen Lan-
esherrn, W1e eıNe Verordnung des Markgrafen Sigismund VO.  S
Te 1382 erwelst, weiliche den Bischöfen die Excommunication
der Städte verbietet, „„AlsO daz Ir VOT uns S1e n1ıe vorklagt
habt“ ! (Frıiedberez Ö,

Den gleichen Stand ıunkt haben und {  6 1n dem
oberrheiniıschen Kırchen- ondıkt festgehalten. Die bekannte Denkschrift VOLN

März 1853 erklärte: daß der bıschöflichen Behörde das Recht zukomme, die
Lalen durch eın geistliche Censuren (Warnung, Zuspruch, Verweıs, Ausschlie-
ßung von einzelnen kirchlichen Vortheilen und von der Kirchengemeinschaft) ZULF
Erfüllung ıhrer ‚Religi1onspflichten anzuhalten , un daß der Staatsgeneh-
mıgung solcher Censuren DUr ann bedürfe, WENN ihrem Vollzug die Hülfe
des Staats In ÄAnspruch werde , der insoweıt dıeselben i1ne
Rückwirkung auf bürgerliche Verhältnisse haben sollen. Ebenso dıe
Großherzog]l. Hessische KRegierung, weiche ın der berüchtigten Convention miıt
dem Bischof Von Maınz vom August 1854 Nr. ausdrückliıch stipulırte :
„ Dem Bischof steht L Laien, welche sich Uebertretungen kirchlicher
Satzungen schuldıg machen, kirchliche Censuren, Je h rh an
bürgerlicher Folgen, anzuordnen.‘‘
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Von jenem Gesichtspunkt, dal die Excommuniecation keine reıne
eNsSurz ececles]1astıca ist, sondern iıhrer bürgerlichen Folgen
e1Nn Eingreifen der Kirchengewalt In das Rechtsgebiet des Staates
enthält, 1ST, ausweislich der Gesetz-Materjalıen, auch das Teu
Alle Landrech au  en

Wie nämlickh dıe Entstehungsgeschichte des 4: 11 Allg
Land-Rechts zeigt, Kleın In dem VORn ıh verfaliten Ent-
urf des Kirchenrechts (Materlalıen 110) unter
dıe Bestimmung aufgenommen : „Keine der öffentlıchen Kirchen-
gemeinden darf e1ines ihrer Mitglieder In den ann thun oder _
ecommuniciren.“ SUuar wollte aber soweiıt nıcht gehen, War vıel-
mehr der Ansıcht, daß das C der Kırchengesellschaften,
würdige Mitglıeder auszuschließen , sıch AUS den egrıffen un
Grundsätzen VOon (Aesellschaften überhaupt herleiten und verthei-
dıgen lasse, und nahm demgemäß In den voxn ıh aufgestellten
ersten Entwurf nachstehende Bestimmungen auf (Mat 104)

aunszuschließen.‘‘
‚„Jede Kirchengesellschaft so1] das Recht haben, unwürdige Mitglieder

„ Kın bloßer Irrthum des Verstandes ist nıcht ausreichend, dergleichen
Ausschließung begründen.““

„ Wenn über die Rechtmäßigkeit der Ausschließung Streit entsteht, S

gebührt die Entscheidung em 2ax  66

egen den 44 wurden menhriac Bedenken erhoben. Herr
VO Tevenar bemerkte:

‚„ Die Kırchenbuße ist, durch das KEdiet Vom Julı 1746 abgeschaiit.
Be1 den Protestanten ıst, el mı1r bekannt, 1m Preußischen Staate
keine Kirehenzucht mehr übrig. Die Vollstreckung einer olehen würde
uch allezeıit ach der Meinung des Publiei eın e Verletzung
der hre ach sıch zıiehen und viele Tage Gegenstand der Stadt-
und Dorigespräche abgeben, obg'leich die (xesetze das Gegentheil verordnen.“‘

Kbenso wurde Voxn Könen erinnert (Mater. 14 142)
‚, Zu stelle ich anheım, ob jeder Kirchengesellschaft dı öffent-

lich allemal m ıt einer Verletzung des guten Namens VeI-

knüpfte Ausschließun g unwürdiger Mitglieder hne Genehmigung
der ÜObrigkeit gestatten 5a1

S1Narerz ehieit jedoch 1m 2ten (gedruckten) Entwurf die SS 44
und 46 m1% einigen Wortänderungen beı und modifizırte UUr den

4.H dahın
„ Wegen bloßer von em gemeinen Gaubensbekenntniß abweichender

Meinungen ann kein Mitglied ausgeschlossen werden.“‘
Be1l der Jetzt erJoigenden oNentlıchen Moniıitur fand die Excom-

municatıonsbefugn1s der Kırchenyesellschaiten gieichfalls vielfachen
Wiıderspruch Der Ober-Appellations-Senat des K C  “ Q  t  E  . Pa cht s

erinnerte (B 211)
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„Unwürdige Mitglieder dieser Ausdruck ist. sehr unbestimmt, enn
unter diesem Vorwand der Unwürdigkeit würde leicht Privatleidenschaft
und Chikane Gelegenheit ünden, auch den redlichsten Mann 2AUS der
Kirchengesellschaft auszuschließen. upt S n ergleic
Execommunı]i1catıon den heutigen Verhältnissen der eli-
g10NS- und Kirchengesellschaften nıcht mehr gemäß Se1InN.
Der Römische Clerus hebt S16 9 der protestantısche Staat
sollte S1€ Der nıcht begünstigen.‘

Der Regilerungs-Secretair O in Cassel, welcher für
seINE Abhandlung gıne Preismedaıille rhıelt, hatte In derselben

S 44 Folgendes ausgeführt 43 Bl 167)
„ Wenn die xcommunication den (+emeinden als eın  F Collegi1alrecht über-
lassen wird, kann darüber A US Freundschafit der Feindschaft, worin
Jemand mıf anderen (;liedern STtE. leicht Unruhen und Zwistigkeiten
entstehen. Besser ist CS, WENN der Landesherr das Recht, excommunl-
cıren, durch die Consıistorjen und (xeistlichen unter Zuziehung der Kırchen-
vorsteher ausüben 1a16 Sodann rag sıch, ın welchen Fällen
dıe excommuniıicatıo maJjor und mınor stattfınden s<oll
Was dıe gänzlıche Ausschließung VoNn der Kirchengemeinschaft der
communıcatıonem majorem anlangt, findet 1n  — Wäar ın alteren Kırchen-
Ordnungen, daß Gotteslästerer und diejenıgen, welche eine Zeeıit lang dem
(zottesdienst nıcht beigewohnt haben , auf solche Weise excommunicırt
werden sollen. Alleın diese alte und streng orthodoxe Kirchenzucht wird
miıt. der heutigen Denkungsart nıicht übereinstimmen. Je mehr jemand
gesündıgt hat, desto mehr ist iıhm Zı gönnen, daß den (GJottesdienst
wieder HNeißig besuchen und durch den Unterricht ın der Religiıon Se1INE
Krkenntnis und seıinen Lebenswandel verbessern mMas. u ß als ent-
weder keıne Excommunication mehr stattfınden, der
nıgstens deren nwendung näher bestimmt werden.“

Dieses Monıtum wurde Von Y rolman extrahırt und für be-
gründet erachtet. SUu2Trez vertbeidigte jedoch den Entwurf In
der Retv1s10 monıtorum 145)

‚„ Kiniıge Monenten wollen VOonNn keiner Kirchenzucht Wissen, oder wollen
wenigstens näher bestimmt haben, WaS darunter verstehen Se1. Dıe
Kirchenzucht selbst ber iırd INn a den Gemeinden,
deren Collegialrechten S1ıe VO jeher gehört hat, ohl
nıcht nehmen können. Worın A1@ bestehe, wird ohl nicht
gesagt werden dürfen, da ın $ 42 ıhre renzen bestimmt
sınd und Alles, W as innerhal dieser renzen liegt, der
Kirchengesellschaft zugelassen ıs%t; AA die Ausschließung
VO:  S Abendmahıl, admonitiones, Versagung JCWISSET Feierlichkeiten beı eli-
g1onshandlungen usSsw.**

Obwohl hiernach Suarez dıe Excommunicationsbefugniß der
Kırchengesellschaften auch in dem umgearbeıteten Entwurf In
folgender Fassung anfnahm :

‚„ Kinzelne Kirchengemeinden können unwürdige Mitglieder VvVon ihrer
Gemeinschaft ausschließen.

S: 50
1es g1ilt besonders VON denjenigen, die duren öffentlıche Handlungen

eıne Verachtung des Gottesdienstes und der Religionsbräuche A erkennen
geben oder Andere ın ihrer Andacht geflihentlich stören,‘®
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(Wie des La.ndrec_;hts.)
CS  Ü>

(Wıe S DO des Landrechts.)
sah 6I sSıch doch veranlaßt, nachträglich an
des Manuscr1ipts eınen Paragraphen 58) den
jetzıgen S 57 des Landrechts — einzuschalten, offen-
bar dem Zwecke, dem Gedanken, daß dıe Kxcom-
munıcatıon uu ı1n der einfachen usschließung VOoO

der kire  ıchen emeinschafit estehen ürfe, schär-
feren Ausdruc geben und damıt iınem Theiıle der
erhobenen Erinnerungen echnun vragen.

Ueber die Bedeutung des kann hiernach e1n Z.weıfel nıcht
0DWAalten.
Von jenem Gesichtspunkt AUS unterliegt eS ndlıch keinem Z,weifel,
dals dıe durch dıe fa S il ku veränderte ellung
des Preußischen Staats 7Ur katholischen Kırche für dıe Geltung
des S D V, IL, Allg Landrechts ohne Einfluß geblıeben 1st

Allerdings hat der Artıkel 15 e den Religionsgesellschaften
eine 2UtT0N0MEO ellung eingeräumt. Die katholische Kırche kannn
sich fortan frei und ohne polızeiliche Bevormundung bewegen
S1e hängt beı der Ordnung und Verwaltung 1ıNrer Angelegenheıten
nicht mehr VONn Genehmigungsacten und Erlaubniß - Ertheilungen
der Staatsgewalt ab

Jene Freiheit ıst, indeß selbstverständlich keine absolute, Sonu-

dern g1ilt DUr für den Wirkungskreıs der
Kırche. In die weltliche KRechtssphäre darf dıe Kirchengewalt nıcht
übergreıiıfen roS‚p Befugnıisse für sıch ın NSpPruc. nehmen, weiliche
mit der Staatshoheit oder den geltenden Geselzen 1n Widerspruch
stehen. Auf diesem Gebiete ist S10 der weltlıchen Obrigkeit
unterworfen , und au ıhm lıegt auch dıe chranke, welche der

577 . A dem kirchlıchen Disciplinarrecht yeZ0SCN hat.
ach lledem muß dıe rage
oD der Bischof Krementz berechtigt WäT , ohne Genehmigung
des Staats * dıe xToße Excommunication miıt den für dieselbe
ecanonısch ın NSPrUC eN0OMMENECH Wirkungen über den Relı-
gjonslehrer Dr. Wollmann verhängen,

nıcht auf (GArund des 7, IL, 11 Allg Landr., a IS es p oS1-
tıven, ın der Diöcese KErmland geltenden preulßischen Länd-
rechts, ondern eben auf Tun des allgemeijnen, miıt

(zxestatte dıe Landesgesetze dem Staate nıcht mehr, dıese Genehmigung
ertheilen folgt qaelbstredend daraus nıcht, daß der Bischof nunmehr he-

rechtigt sel, dıe große Execommunication in der geschilderten Bedeutung nach
seinem Ermessen Z verhängen, sondern umgekehrt, daß derselbe überhaupt nıcht
mehr in der Lage ıst, 1Ne solche auszusprechen.
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Staats-Souverainität unabtrennbar verbundenen und urc dıe Ver-
fassungs - Urkunde vom 31 Januar 1850 nıcht geschmälerten
Kırchenhoheitsrechts verneint werden

Das Ergebni der vorstehenden Untersuchung beruht auf der Präimisse,
daß dıe eXcommuUunı1cCatıo major nıcht aul ausschließlich kırchlichem
Gebiet gelegen, sondern durch dıe für den Gebannten etablırte bürger-
16 Verkehrssperre ın dıe KRechtssphäre des Staats hinübertritt.

Dıese Voraussetzung entspricht der Lehre der katholischen Kırche
Wie der Auffassung, YOoNn weicher dıe gyeistlichen Behörden der

e  O m 1 1m Verlauf des braunsberger Condiets AU  on
S1nNnd, In einem Artıkel (‚„„‚Wesen uıund Wirkungen des Kırchenbanns *°),
welchen das Pastoralblatt für dıe genannte Diöcese redigirt Vn
dem Kegens des Braunnberg”’er Priıester-Seminars, Professor Dr Hıpler
untier dem August V. JS unmiıttelbar hınter dem die Geistlichkeit
und die Gläubigen gerichteten, die Excommunication des Wollman VOr-
kündenden Hıirtenbrief des 1SCHOIS Krementz VoO  B Julı 1871 ZU
Abdruck bringt, sınd dıe Verkehrsfolgen des großen Kırchenbanns. aUS-
drücklich 1n speclalısırt:

SR dıe Gläubigen ber den Kxcommunicirten gegenübergilt VOT allen Dingen das Gebot, daß S1e  M der Sünde, welche den Excom-
munleirten den Kırchenbann ZUgEZODEN hat, nıicht Theil nehmen und ihre Kinder
und Untergebenen daran nıcht Theil nehmen lassen sollen ; andernfalls verfallen
Ss1e ebenfalls em größeren Kirchenbann und se1nen Folgen, Bezüglich des übrigenVerkehrs miıt Excommunicirten muß unterschieden werden , ob jemand nament-

worden 1st.
lıch der hne Nennung des Namens mıt em Kirchenbanne belegt

a) Mit e Excommunicirten INas der Kirchenbann öffentlich
verkündigt worden sein der nicht, dürfen die Gläubigen ın der Kirche
nıcht beten, die hl Messe hören oder SONST einer heiligenHandlung beiwohnen. Priester, welche für namentlıch EKxcommunicirte
die hl Messe lesen der ihnen eın Sacrament spenden , mit Ausnahme
der Buße, überhaupt In Sachen der Keligion und des Gottesdienstes
m1% ihnen (+zemeinschaft; halten, unterliegen dem großen Kirchenbanne
(C 18, 20 30, S D, 3 ın V1ieod 1b. C 3.) Ebenso darf kein
Priester in Gegenwart e1nes namentlich Excommunicirten die hl. Messe
lesen. Drängt sıch ber eiINn  — namentlich Excommunieirter ın eine atho-
lische Kirche ein, a011 durch die Kirchendiener daraus entfernt
werden. Ist eine Entfernung desselben N1C. durchzuführen, sind
Priester und olk verpflichtet, die Kırche verlassen. Der Priester
bricht Vor dem Canon die hl Messe vollständig ab; hat denselben

In w1e weit dem S 57 Allg Landrechts eine unmiıttelbare Geltung , uch
ber das eigentliche Herrschaftsgebiet des Allgemeinen Landrechts hinaus, ZU-
kommt, annn 1ler unerörtert bleiben. och darf daran erinnert werden, daß die
den Kırchen-Oberen un GGeistlichen heı Ausübung ıhres mts obliegenden Ver-
püıchtungen einen Lheil des Verhältnisses bılden , 1n welchem sıch die Kırche
ZU. Staaft; behindet, daß gesetzliche Bestimmungen ber das Verhältniß zwıschen
Staat und Kirche dem lInıneren Staatsrecht angehören und daß, wıie die Natur
der Sache ergiebt, uch Von Allerh. Stelle mıt Bezug auf die RheinprovinzGunsten der landrechtlichen Gesetzgebung irüher mehrfach erklärt worden ist
(vgl. Cab.-Ordre VoOmImMm März 1821, Ges.-S., 30), innerhalb der Monarchie
NUur Ein allgemeines Inneres taatsrecht ge. ann reSp. gılt.
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schon begonnen , celebrirt bis ZUE Communijon und verläßt ann
den Altar Kıne freiwillige T’heilnahme hl Meßopfer ın Gegenwart
e1INnes namentlich Excommunicırten , INa  - mıt iıhm Sonst keine
Religionsgemeinschaft hält, zieht allen Theilnehmern , dem Priester WIE
dem Laien, den kleineren Kirchenbann, dıe Ausschließung von
den nL. sacramenten Der Priester verfällt. überdies dem Interdietum
3D ingressu Keccles1ae, darf keine Kirche betreten, bis der kirch-
1C Öbere, dessen Exeommunicationssentenz verachtete , ihn nach
geleisteter Genugthuung freispricht. (C de privileg. D, 6.)
Die Gläubigen sınd strenge verpflichtet, m ıt einem
solchen, welcher namentliıich a uUS der Kirche ausgeschlossen
ıst, uch sonst keinen Verkehr pflegen, mM a dieser 1
Besuchen, Grüßen, Unterricht USW. bestehen. Durch die A bsonde-
runß soll der namentlich KExeommunicirte erkennen, daß er uch inner-
lich VYOMmm Leibe OChristi geschieden ist. Der hl Paulus (1 Cor. D, 11)
hefiehlt „„Wenn e1ner, der Bruder heißet, grobe Verbrechen begeht,
Zi. die Kirche Gottes Jästert, mıt einem solchen sollet ihr nıcht
einmal essen.“* Selbst der Jünger der Liebe, der hl Apostel Johannes
sagt (2 Joh ’ „Wenn Jemand euch kommt und diese Tre
nicht mitbringet , nehmet ihn nicht ins Haus auf und grüßet ıhn
nicht. Denn wer ıhn rüßet, nimmt Theil seinen bösen Werken.“‘‘
Allgemein beniehlt der hL. Paulus (Tit. IU 11) ‚, Kınen ketzerischen
Menschen meide ach eıner einmalıgen der zweimalıgen Zurecht-
welsung. Denn du weıißt, daß ein  C solcher verkehrt ist, und sündıgt,
da sich s<elbst das Urtheil der Verdammung spricht.““ Wer m ıt
einem namentlıch Exeommunicırten Verkehr pflegt, VeOelI-
fallt der kleineren ID n ] 1at S vom Kmpfang der nl
Sacramente ausgeschlossen , eın Priester natürlich Von der Heier der nl
Messe un der Spendung der hl Sacramente. (C. Süq C IX D C: Z
41, 59, D, 39.)

C) Miıit namentlıch Execommuniıiecirten dürfen nUu dıe Kltern,
dıe leiblichen Kinder, die Dienstboten und dergleichen
Personen verkehren. (C, 103 IO ALl Q. 9.)
Mit KExcommunicirten, welche hne Nennung des Namens AUS der Kirche
ausgeschlossen sind, dürfen die Gläubigen den gewöhnlichen außeren Ver-
kehr pflegen , natürlich mıt Ausschluß jeder Theilnahme der Sünde,
derentwegen der Kirchenbann ausgesprochen worden ı66

Nach den Miıttheilungen, weilche dem Cultus - Mınisterium inzwischen
vertrauliıch ZUugegangen sınd, ırd jene Voraussetzung 1n gegenwärtig
VoOxX der bischöflichen Curıe Frauenburg AUS folgenden Gründen ın
ra gestellt.

„Die Excommunicatıion des Dr. Wollmann ist. nıcht VO:  S Bischof als eıne
CENSUTZ f  C Ü (  C ©  e nt c verhängt Y sondern ist iın olge des
Widerspruchs das durch das Vaticanische Concil verkündete ogma
latae sententiae 1pS0 Jure incurrirt. Durch bischöflichen Spruch ist nu
deklaratorisch festgestellt worden, daß der Betreffende
die VOo dem Coneil ausgesprochene Censur verwirkt habe
In gleicher Weise wird S1IC. ohne Z weifel uch bezüglich der ach den
Zeitungen Seitens des Erzbischofs Von öln die Professoren Hilgers,
Knoodt, Reusch und angen Bonn vorgenommeENCNH Procedur verhalten.

Die hıer ın ede stehende Execommunicatıon hat keine
nachtheilige Folgen für diıe bürgerliche hre des AÄus-
geschlossenen.

' Durch die constitutio Pır Apostolicae sedis moderation]ı Vom n October
1869, WOr1n unter andern el
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hoe perpetuo valıtura eonstitutione decern1mus, ut quibuscunque
EENSUFIS S1Ve excommunl]1ecat]ıon1]s S1Ve SUSPENSIONIS S1ve interdict], QuUa«6
DEr modum latae sententijae pSOque facto incurrendae hactenus 1M-
posıtae Sunt%, NONNISI illae In hac 1psa constitutione inserimus

modo QUO inserımus robur exinde habeant,
sınd dıe bürgerlichen KHolgen der Execommunicatıonen ani-

ehob E .. und Ir NUr ach No. (Interdicta Aatae sententl]ae reservata)
die kirchliche Strafe des Interdiets: interdietum aD ingressu ececles12e€e 1pS0
jJure INCcUurrunt, beibehalten ber die selenter celebrantes e celebrarı facıentes
divina In locıs interdietis aut nomıinatım excom muUunNı]ı1CAtos a diyına offiela
ete. admittentes.“

Kıs ırd abzuwarten SeIN, oD der Biıschof Krementz selbst der Staats-
ehörde gegenüber für se1n eınseltiges orgehen Wwıder den Dr. Wollmann
hınter den obıgen Argumenten Deckung nehmen versucht. Daß die-
selben überall der Begründung entbehren, ist nıcht zweıfelhaft.

Allerdings haft das bıschöfliche Censurdekre VoO  z Juli vorıgen
Jahres sıch anf den ÄAusspruch beschränkt, dalß der Woll-
MNanl In olge SEe1INES Wiıderspruchs das Unfe  arkeıts-
Dogma der In der constit. Pastor 2E6tEerNus VoO  z Juli 1870
verhängten eXxcommunı1catı1o latae sententlae? S1 qu1s autem hule
Nostrae definitionı er das unfehlbare Lehramt des apstes
contradıcere, quod eus avertat, praesumserı%t, anatihema sıt! V
fallen S8l, und räg insofern NUur einen deklaratorischen Charakter.
Dagegen Ste dıe Behauptung, dald eine derart verhängte Censur
ohne Folgen für dıe bürgerlıche Ehre des Betroffenen

e1be, mıt den Vorschrıiıften des canonıschen kechts, insbesondere
der bekannten bısher nırgends aufgehobenen const. Ad yıtanda
Martın vYom TOe 14158

vitanda scandala et multa, pericula subveniendumque eensecjientns t1mo-
ratis omnıbus Christi fidelibus tenoOre praesentium misericorditer indulgemus,
quod eImmoOo de1inceps cCOoMMUNlONE alicujus 1n sacramentorum administra-
tione vel receptione QuT , |118 quibuscungue divınıs vel EXtra, praetextu
CUJuUSCUNd UE sententiae Au eccles1asticae jure vel a.h homiıne
C C  e z& teneantur abstinere vel alıquem vıtare
interdietum ececles1i1astieum Observare I S1 Ü,  p} 63 vel Un  Un

hujusmodi fuerit In vel contra TrSONam, colleg1ı1um, uniıversıtatem,
eccles1am, communıtatem aut locum certum vel certam Jjudice pub -
licata vel denunci]lata specıalıter et Se: salvo S1
quem pro sacrilega INan uu injJectione ın elerıcum sententıam atam
CanO0oNe deo notorie constiterıt inc1idisse , quod factum nonN possıt alıqua
tergıversatıone ceları nNeC al1quo Jurı1s suffrag10 EXCUSAT1 ; Da s COM -
munıone illıus, lıcet enunecıjatus HNO fuer1t, volumus ab-
stinerı jJuxta canonicas sanctiones
INn ofenem 1derspruch, Grade darın Jeg dıe Bedeutung der
deklaratorischen Sentenz, welche den 1PS0 aCcCtOo (+ebannten ZUr
namentlıchen enNnnNntn1. der Gläubigen bringen soll, daß miıt dem
Tage der erfolgten Publikation die SOClale Sperre ihren Anfang
nımmt. Auch für ollmann SInd er die dem katholichen Censur-
recht entsprechenden Verkehrsfolgen ın Kraft getreten, und is%t
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eben der ın Rede oatehande Erla des Bıschofs Krementz
VO Juli vorıgyen Jahres, Au welcher die das Rechts-
gebıei des 552258 verletzende annwirkung rösultirt.

Was andrerseıts
dıie von dem Jetzt regjierenden aps kurz VvVor dem Vatiıcanıschen
Concıl erlassene econstit. Apostolicae gedIis VOomhnm 11 Oetober 1869
(abgedruckt In den „Ofüziellen Actenstücken dem VOxh 108 I
nach Kom berufenen Oecumenischen Conecıl“ IL, 84 1f.) betrıft,
haft 1e8se1De e1ıne Reihe älterer Strafgesetze, weilche xeWI1SSE Hand-
Jungen miıt eıner eNSUuTrT2 latage sententijae bedrohten, aufgehoben.
Dagegen sind weder Iın den daraus oben allegırten Sätzen NOC
sonst iırgend einer anderen Stelle dıie Wırkungen der yroßen
Excommunication, namentlich aber ıhre rgerl ch Ver kehr 5 —

tolgen beseltigt worden. In dieser Hinsıcht 1st 0S lediglich bel
den Vorschriıften des alteren gemeınen Rechts verbliıeben.

Zwar haft VOL kurzem eıne Abhandlung des Mettener Benedic-
tiners M  —_ 16r A  O rmu „ Ueber die Reform der kırchlichen Cen-
saren “ (Moy und Vermng: Archiıv für katholisches Kırchenrecht

26 159 ff 1n der c0Oonst. Apostolicae sedis LL, No ıne
Mılderun der Commun1ıonssperre iinden vermeint

„Mit der Kxcommunicatıon zweıten Grades 86 deren Lösung dem
Papst einfach vorbehalten ist wird bestraft der Ungehorsam jener Geist-
lichen, welche wissentlich und freiwillıg ın dem Kmpfange der der Kr-
eılung der Sacramente, iın der Hejer der hL. (jeheimnisse und 1m (zebete
eine kirchliche (zemeinschaft miıt denjenigen pflegen, welche VO Papst

ch excommunicirt SINd. Ursprünglich WwWar (se1it Innocenz 11L)
die kle In Execommunication Gläubigen angedroht * der mıt
einem Pap A Kxeommunieirten irgend eiıne uUNeT-

laubte (GGemeinschaft unterhielt. Es ıst daher eıne Krmäßıgun g
der früheren Canones, WeNnNn dieses Vergehen lnıu mehr Geist-
lichen gestraft wird, und uch diesen NUur n Communicatio ın
divinis freilich nıch hr mıt der k1 eın sondern mı1t T

reservirten Kxeommunicatıon
und damıt, W16 scheint, Veranlassung der veränderiten Po-
s1t10n des bıschöflichen Ordinarıats In Frauenburg yegeben. Beıl
näherer Prüfung ze1g%t sich aber jene Ansıcht als ınhaltbar.

ach Mıttermüller so1l das biısherige 0CC der katholıschen
Kırche den Umgang mıiıt einem vYoO aps namentlıch (e-
bannten beı Strafe der leinen Excecommunication verboten en
Diese Censur (latae sententlae) S81 Urc Innocenz LIL verhängt
und von jedem VUebertreter der Communicationssperre (Geist-
lıchen WwW1e Laien) incurrirt worden. Abweichend hiliervon habe Dun

dıe 60ONS Apostolicae sedis auf den TUC der sogenannten Sperre
den großen Kirchenbann xeSEetZT, dıe Lajen aber davon fre1-
gyelassen uıund auch die Geistlichen UTr für den ll g1Nes Ver-
kehrs ın SAaCT1S der NOUCH , wesentlich geschärften Strafe unter-
worfen.
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In den vorstehenden Sätzen ırd Rıchtiges mıiıt Unrichtigem vermischt.
ach gemeınem canonischen eC Zz1e6 jJeder Verkehr mıt e1nem

Excommunicirten, gyleıichviel VOoO welchem Kırchenoberen dıe
üs e  Q rh r de den Kırchenbann nach sıch. Dieser annist der kleine, trufft; 1DS0 facto Geistliche und LaljJen und beruht auf

einer Decretale Innocenz I1T 1la 29, de elect 1, ID sola, Dar-tıcıpatione ın SIMPLicIS eXcCommunicationıs aqueum incıdunt iideles. Kr-olg dagegen der verbotene Umgang miıt einem S D e A  C 11 5e
Excommunicierten, veria der Sperrebrecher, ennn 6r dem ge1ist-lıchen Stande angehört, und der Verkehr eine CommunNnıGatıo ın dıyinıs
enthält, anf Grund der Deecretale Clemens 11L 1 Significavit D;Clericos, quı partıcıparunt eXcommunicatis nobıs et. 1PSOS 1n ffe1s
receperunt, eadem eXcommunication1]ıs sententia CHM 1PSIS NOn dubıtamusinvolvı dem oß Kırchenbann.

AÄn dem Jetzteren , In der katholischen Kırche seıit Jahrhunderten
geltenden eC der GOonNst. Clemens 11L Significayviıt haft dıe cCONST. 1US
Apostolicae sedis materıell nıchts geändert, sondern, WIe eine SyNoPTischeGegenüberstellung der betreffenden Gesetze ersehen äßt

I8 Significavit X (Cle- Apostolicae sedis IL 17ILL.) Significavit Verum C=- (Pius IX.) Clericos sc]ıenter etr1C0S, quı sc]ıenter et sponteparticiparunt eXcommunicatiıs Ssponte cCommMmunıcantes ın divinis
Cum person1s s&  —> Romano Pontificen obıs et 1PS08 ıIn offiıe  11s TCCEe- nomınatım exommunicatis etperunt, eadem eXcommunicationis Sen- 1PSO0S ı1n offjeijis recıpientes CX-tent]a CUm 1psis ' non dubitamus inVvolvi, communıcationiı latae sententiae Romano

qUOoS etlam Pro benefiecio absolu- Pontifici reservatae subjacere deeclara-t21ı0onN1]ıs habendo ad NO volumus INUS
remitt;
DUüur den Inhalt der Clementinischen Decretale In elıner präciseren , derbisherigen Praxıs WIe Doetrin (vgl die summa ZU  S O, 15 Sıgynificavit:Clericus quı scJıenter e sponte participat eXcommun1cato Isc per papam |In divinis OfHC1S, eXcommMuUNIıCAatus est eXcommunıcatione ma)or1 et; Lan-
tum absolvendus per papam) entsprechenden Fassung {
ann hliernach VON eıner „KHrmäßigung der alten Canones “ ın Ba
ZUS auf das Verk eh Verbh 0i keine Rede seın, andelt sıchin dem vorliegenden q11 auch Sar nıcht unl einen VO apsamentlich (zegbannten. Die declaratorische Sentenz, welche das Ana-
them der CONS Aeterni pastorıs den Dr. Ollmann purılizirte,ist; vielmehr vom Bıschof Krementz verhäng worden on aus diesemGrunde greift daher der unter Nr. IT der Censur-Norvelle 1U8
vom October 1869 behandelte Rechtssatz hier überhaupt nıcht aiz.

Dali dıe bürgerlichen Verkehrsfolgen der großen ExcommunicationUrc dıe const. Apostolicae sedis nıcht beseıtigt sınd, iın g1nemdem altus - Ministerium neuerdings ZUS©SaNgeNeNnN Schreiben des Krz-bischofs elichers ZU Cöln vom arz CI eG1ine weıtere Bestätigung.9  1je eXcommunicatio major der der große Kirchenbannwird entweder durch das Kirchengesetz,
heißt hier,sobald die betreffende haft gefolgt ıst,
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der durch den kırchlichen Richter auf Grund der ecanonıschen Bestimmungen
verhängt. In beiden KFällen ist die Wirkung derselben verschlıeden ]e nach der
Art und Weise, wıe die eingetretene der verhängte Execommunication Von dem
kirchliehen Oberen bekannt gemacht wird. Erfolgt keine öffentliche und amtlıche
Bekanntmachung derselben , werden durch die eXcommunı1catıo ma)jor dem
davon Betroffenen alg Mitglied der katholischen Kıirche bestimmte Rechte ent-
>>  9 ber den Katholiken bleibt der Verkehr miıt dem Exeommunieirten
tatfet. Wırd aber die Excommunication unter namentlicher
Bezeichnung des Excommunicirten Vvo dem kırchlichen Oberen
öffentlich und amtlıch bekannt gemacht, trıtt für die Katho-
liken gemä den Vorschriften des Apostels Paulus Röm. XVI. 17,2.Thessal. IIL. und des Apostels Johannes Joh und den
hierauf gegründeten canonıschen Bestimmungen dıe Pflicht
eın, jeden unnöthigen Verkehr m ı%t dem Excommunicirten
meiden. Die Strafe der excommunicatio minor, welche das canonische Recht
früher auf den unnöthigen Verkehr miıt olchen Excommunicirten als gesetZz-lıche Folge CENSUTZ latae sententlae gesetzt hatte, ist neuerdings durch
die Constitution des reglerenden Papstes Apostolicae sedis VoO  S Oetober
1869 ufgehoben worden.

Ks kann IN gygeste bleıben, ob die Tragweite des ecanonıschen
Abstinenz-Gebots bei der eXcommMuUnNıCaAatıo maJ]or mıt dem AÄAusdruck. „ Ver-
melden jedes ü hı N erkehrs A zureichend bemessen ist. Offenbar
SCH116. der ausdrückliche Hınweis auf dıe Vorschriften der chriıft
„und dıe hieraufgegründeten canonıschen Bestimmungen“
dıe AÄAnnahme AUS, daß jener USdruC dıe fortdauernde (Jeltung
der oben 1m Kınzelnen dargelegten, VOxn der Schule bezeugten, dıe
Gesammtheit der socıalen Leb9nsbeziehung_en umfassenden
kirchlichen Verbotsgesetze gerichtet 98]1.

Ebenso kann hler davon abgesehen werden, ob und in wieweit dıe
Behauptung zutrifit, dalß die Strafe der eXcommun1Ccatio minor, welche
das cCanonische C früher anf den unnöthıgen Verkehr mit; olchen
Excommunieirten als b tzlıc © olge CEeNSUuTZ 2tae sententjae
gyesetzt a  O, neuerdings Urc. dıe Constitution des regıerenden Papstes
Apostolicae sedis aufgehoben worden.

ach dem ortlau der letzteren Constitution:
Decernimus ut quıibuscunque CeNSUTIS S1Ve excommunıcationıs S1ve SUSPCN-S1018 S1Ve interdicti, qUa«C PCI modum latae sententjae 1psoque facto incurrendae

hactenus ımpositae sunt, nonnisı illae, Yuas ın hac 1psa constitutione inserimus
qu! modo quo 1Nnser1mus, robur exınde habeant.

Praeter hoe hactenus recensitos eOs qu0oqueE, yuos Concilium Tridentinum
eXcOomMMUNICa vit, ND( parıter ıta eXcommunıcatos eSSEC declaramus

Denique (JUOSCUNQUE alıas Concilium Trıdentinum SUSPCNSOS aut iınter-
dietos 1pS0 Jure esSSEC decrevit , NOS parı odo SUSpens1on1 vel interdiecto eosdem
obnoxios eSSe volumus et deelaramus

uae ero CENSUTZ2ZE praeter e2As quUas recensulmus atae sunt atque haetenus
SUO vigore perstiterunt S1Ve pPro Ro pontificis electione S1VE pro interno reg1-mine YUOTUMCUNG UE ordinum et institutorum regularıum ecNonNn UOTUMCUNQUEcollegiorum, congregatıonum, coetuum locorumque pıorum cu]Juscunque nomiınıs

aut generis sınt, firmas sSse et 1n SUO robore PE volumus et;
declaramus
sollen allerdings fortan HUr noch die In ıhr specie. aufgeführten SOW1@8
diejenigen Censuren 2t20 sententl]ae ZUTr Anwendung kommen , welche

Zeitschr. K.-G. XLVI, N.
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sich IN den Tridentinischen eform - Decrete Ginden LOSD. im Interesse
der Papstwahl oder In Bezug auf dıe innere Leıtung der Klöster, Ordens-
Institute, geistliche Körperschaften in Geltung stehen Da 19808  — der
kleine Kırcbenbann, welchen der Uebertreter des Communıions- Verbots
nach dem Decretalen-Recht 1PSO {2Ct0 incurrırt, eine GCGENSUT2Z latae SsSexh-
tentlae ist, scheınt auch durch die Novelle, dıe ihn nıcht erwähnt
hat, abrogırt, und somıiıt die von dem alteren eC. YESETZLE unmı  O:
bare Straffolge der verletzten Sperre In Abgang gebracht.

orauf e aber hıer alleın ankommt: da der bürgerliche
Verkehr miıft; eiınem namentlıch Excommunicirten kirchlich ve
ist, daß dıe Uebertreiung dieses Verbots eine O  C ©  A 7 kır
5 f  e 7 e nthält, weilche die Kırche strafend einzuschreıten

das eC. WwWI1e dıe Pficht hat, dalß 2180 dıe erhängung der
großen Excommunıiıcatıon auch noch nach heutıgeme
gıne ürgerlıche Verkehrssperre 1n dem vollen Umfange
des älteren canonıschen Rechts aufrıchte diese für dıe
vorlıegende Frage In erster Linie entscheidenden Sätfze werden durch
dıe Ausführungen des erzbischöflichen Schreıbers nıcht erschüttert, sSON-
dern Jedıglich bestätigt.

Die RKepression der Staatsgewalt
Der Kkirchliche Conflikt Gymnasıum Braunsberg ist VON der

Kirchengewalt Uure. den Versuch hervorgerufen worden, das Unfehlbar-
keits-Dogma In das praktısche en der katholischen Kırche über-
zuführen. Wıe dıe Rücknahme der m18810 Can0N1Ca, hat auch dıe
Verhängung des oroßen Kırchenbanns über den Dr. ollmann
gesprochenermaßen LUr darın ihren Grund, dal derselbe abgelehnt,
„ die Beschlüsse des allgemeinen Vaticanıschen Concıls miıt gyJäubiger
Unterwerfung anzunehmen.C Das Verhalten des Staats den i1schöf-
lıchen alßnahmen Ng daher. von der ellung ab, welche selbhst

dem nfallıbılıtäts-Dogma einnımmt resp für dıe ächste Zukunft
einzunehmen edenkt

Diese ellung ist, mıiıt Rücksicht därauf . daß dıe onstit. Aetern1
pastorıs eın mındestens in SE1INET allgemeınen Verbindlichkeit

Dogma auistellt, während dıe katholische Bevölkerung des Landes
1n eiınem nach Zahl und Intelligenz N1C unbeträchtlichen Bruchtheil
>} den alten kırchlichen Ueberlieferungen festhält, biısher eine wesent-
lıch neutr Ü le ZCWESOCH. Von dem Gesichtspunkt AUS, dal dıe aubens-
Te eiINe innere Angelegenheıt der katholischen Kırche bıldet, daß
dıese Te gegenwärtig 1n e1Nn Schwanken gerathen 1St, und dalß
nicht Aufgabe der Staatsgewalt Se1iIn kann, die eiıne Lehre a1s wahrha
katholische anzuerkennen, die andere als falsch ZUrückzuwelsen, Jange
jede von beıden sıch mıt guten Gründen für dıe rechte Lehre ausglebt:
sınd bısher Fallıbılısten WwW1e6 Infallıbilisten VOF dem staatliéen Forum
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a 1s Katholiken behandelt und keine der beıden Partejen VvoOnxn den landes-
gyesefzlichen Rechten der katholıschen Kırche ausgeschlossen worden.

Wiırd dıe obıge Posıtion auch ferner gyewahrt, erledigt sıch die
Frage nach der Haltung, welche die Staatsregierung dem Verfahren des
Bischofs TemMenNtZ gegenüber beobachten haft, voxh selbst

Soweit dıe betreffenden Maßregeln O e ıch O  Q

ebensgebıet der Kırche nıcht verlassen, mul sıch der
Staat darauf beschränken, 918 ZAU ignoriren. Hıerher gyehört dıe
ücknahme der m18810 ecanon1cCa Y a {S einer @  © 1r chl e I )

dem Religionslehrer durch die zuständıge Diöcesangewalt ertheilten
Lehr-Ermächtigung.

b) Soweit jene Maßregeln eine UCKWIrKUNg Q H stanutlıche
© 3, 1 T L  © beanspruchen Y ist ıihnen virtuell dıe Folge
ia Der eanonisch demissionırte Dr ollmann ist daher in
se1NnemM Amt q IS e1n VvVoO  S D angestellter , beauftragter und
verpilichteter Relıg1onslehrer N e1ner va Q  © -  i

rıchts- Anstalt belassen TesS‚p. 1mM Genuß der ıhm daraus eT7-

wachsenen wohlerworbenen Rechte lange schützen, als er

selnen amtliıchen Oblıegenheiten nachzukommen Wiıllens und 1m
Stande 18
Soweıt jene Maßregeln endlıch unmıitelbar 1n das Rechts-
gebıet des Staats hıinübergreiıfen, 1rd dıe erforderlıche
Mitwirkung der Staatsgewalt abgelehnt und 81n einseltiges MOr
gehen der kırchlichen Oberen zurückyewıesen werden mÜüssen.
108 ıst der eigentlıche Kall der staatlıchen Repress10on. Sie kommt
hıer In Bezug auf dıe voxn 0ollmann ineurrırte Execommunication
ZUr Anwendung.

Was die Repressıv-Maßregeln selhst anlangt, &160 zunächst derd I g. Landrechits:
„SoWweit miıt einer solchen Ausschließung (aus der Kirchengesellschaft) nach-

theilige Folgen für cdie bürgerliche hre des Ausgeschlossenen verbunden sind,
muß VOTL deren Veranlassung die Genehmigung des Staats eingeholt werden “‘,
da weder eınen i1hm zuwıderlaufenden Akt für nichtig Tklärt, noch
trafen anf die Ueberiretung ge1NeTr Vorschrift setzt, kein Mitte]l ZUE

Hand, dıe Voxn dem Bıischof TEmMEeNTtZ einseltig verhängte Kxecommuni-
catıon a‚ 1s solche beseltigen, den Kirchen-Obern ZUT Wiederaufhebung
derselhben ZU zwingen oder 1m strafrechtlichen Wege den Weıgern-
den vorzugehen.

Ob Urc enderun? der bestehenden Geseizgebung 1n
solches ıttel gyewinnen, kann raglıc SE1N.

Dıie Krgänzung des 57 c1t. durch eine ıS ©  e

Sanctıon reicht ]Jedenfalls nıcht AUS, da sıch dıe qx0oclalen Wiırkungen der
excommunN16At10 ma]jor einer dırecten Faınwirkung von aulßen her entziehen.
än  75 die früher dargelegten nachtheiligen Folgen für dıe Ehre des (Gebannten
admınistrativ anzukämpfen, würde G1n vergebliches Bemühen SeiIN.

31 *
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Abher auch der Weg der strafrechtlichen Repression hat se1nNne Be-

denken. Wo kırchliche Grundsätze In rage stehen, sınd Geldbußen
katholische Geistliıche erfahrungsmäßig ohne Wirkung, S10 trefifen

nıcht den eigentlıchen Schuldigen, ondern werden anderweiıt In g1ner
das Ansehen der Staatsbehörden leicht schädıgenden Weise aufgebracht.
(+ nıs > € sind dem katholischen Episcopat gegenüber und
üum diesen andelt 0S sich hler 1n erster Iunıe ein un mıß-
lıcheres Unternehmen, als weder die Verhängung der Kxcecommunication
noch die Wiırkungen derselben überall Yon dem persönlichen ıllen des
einzelnen 1SCHO{IS abhängen. ıne eigentliche 0 (  ® N e e  &-  e N end-
lıch ist. unmöglich, da der Staaft das geistliche Amt nıcht verliehen hat,
und event. die Wiıederbesetzung der Stelle auf unüberwindlıche Schwierig-
keiten stoßen würde

Von den obıgen Erwägungen AUS kann dıe AÄAnsıcht, welche die Miß-
stände des kirchlichen Censurrechts miıt den Mıtteln rOSD. im Wege der
Staatsgesetzgebung beseltigen können glaubt, nıcht als zutreffend eTr-
achtet werden. Soweıt S1e In dem 5 C den Ü

ıgen Ausgangspunkt für das orgehen der Staatsgewalt erblickt,
scheint S16 aDer überhaupt VerIe

Ist ämlıch dıe große Excommunication keine reine Kirchenstrafe,
sondern ihrer bürgerlichen olge e1ine Angelegenheit gemischter
Natur, enthält, W16 1m Abschnitt dargelegt worden, dıe einseltige
Verhängung des qu Bannes durch den kırchlichen Oberen eınen Eın-
or1ff in das Rechtsgebiet des taats, welchem der letztere, auch ennn
es ausdrücklichen erbotsgesetzen e  9 schon auf
Grund Se1INeEeSs Hohejtsrechts wehren befugt ı1st. Diese Abwehr
kann eine blos negaftfıve ST indem der T KB die ohne seıne (+0-
nehmigung verfügte Censur für sıch als nıcht vorhanden erklärt, dıe
daran anknüpfenden Requisıtionen der kirchlichen e20rden blehnt und
iıhr jede Wiırkung auf dem bürgerlichen Kechtsgebiet versagt S1ie kannn
aher auch, ohne daß hlerzu einer besonderen legislativen Regelung
e  @& ZUT Kinbehaltung der für dıe Zwecke der Kirchenverwaltung AUS
Staatsionds gewährten Mittel ausgedehnt (T A P  © R  O und
nöthıgenfails ın gesteigert werden, daß dem betreffenden Kırchen-
ern das Kxequatur rosp en VvVoxn ihm und seinen ehorden uS-

gehenden en dıe staatlıche Anerkennung entzogen ırd (Amtssperre).
1n€ derartıge kKepression 1st

nach Lage des 1n Rede stehenden eboten enn RN  S
Vorgehen der Kirchengewalt nthält eine offene Gesetzverletzung
(S 57 IL. 11 Allg Landr.), die kein 2aL, ohne sıch selbst auf-
zugeben, vertragen kann, eine Schädigung VON Staatsangehörigzen
ın ıhrer Ehre, ıhrer soclalen ellung, ihrem bürgerlichen Nah-
rungsstande, Nachtheile, eren willkührliche Zufügung S18
den Schutz der Kechtsordnung 1n NSPrUG. nehmen dürfen,
eine (GAefahr ndlıch , welche die Interessen des Staats selbst ın
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bedenklicher Weıse ZUu edrohen vermas. 0n die Excommunl-
catıon eines einzelnen Beamten hat den Bestand einer staat-
lıchen Unterrichtsanstalt In rage este. und, w18 die Verhält-
N1ıSSe lıegen, 10 eS keine Gewähr afür, daß der fortschreıtende
Condıkt nıcht den 4X Maßlinahmen drängt, deren; Befolgung
seın katholisches Beamtenpersonal überhaupt untfer die Sperre de  S
Kırchenbanns stellt, damıt aber Verwicklungen herbeiıführt, weiche
]e nach den 0calen Umständen, die Staatsverwaltung Zı hemmen
geejgnet S1ind. Derartigen Eingriffen gegenüber kann der Staaft nıcht
miıt verschränkten Armen hinter em DAatze ellung nehmen, daß
dıe Folgen der Censur für ıhn NIC. vorhanden, daß dıe Ver-
vehmung Se1NeTr Angehörigen keine bürgerlıche Kraft, das rach-
egen se1ner Einrichtungen rechtlich keine Geltung habe

ine solche Repression 1ST ferner
nicht blos SaC  1C aD ZOmMESSON UUr Wer diıe Staatsgewa.
ınd ihre OÖrdnungen anerkennt, kann voxnxn derselben für sıch Än-
erkennung ansprechen 9 sondern auch princıpilell der
e1NZ1g r16  ıgye Weg, dem Zusammenstoß vVoxnxn DER und
Kırche verfassungsmäßıig egegnen. Statt in dıe Autonomie
der Kiırche einzugreifen, beruht S10 vielmehr auf der vollen Wür-
digung der Kirche IS e1INeEs selbständiıgen, dem 49 wol A}
ahber nNn1ıc eingeglıederten Lebensgebiets. Selbst in ihrer höchsten
Stufe bleıibt dıe betreffende Aection des Staats e1ne wesentlıch
negatıve. em OT seinerselits die perre über dıe Kirchenver-
waltung verhängt, zieht sich lediglich VoOR iıhr zurück, T1C.
die isherige Verbindung aD und hebt den Streiıt aAus dem
odiıosen Kreıise der Staatspolizel heraus In eine Linie, auf der sıch
2Aut0ONOmMe@ Lebensmächte mıt einander es5sen

Ebensowenig stehen einer olchen Repression
rechtlıche Schwierigkeiten entgegen.
Die 0tAatl0N des 181AUMS Ermland beruht auf dem ommen,
welches der De salute anımarum VoO  S 16 Juli 1821 ZU
Grunde 1eg Daß diese zwıschen dem preußischen Staat und der
römıschen Curie getroffene VUebereinkunft einen völkerrechtlichen
Charakter agt und den einzelnen kırchlichen Interessenten (In-
stituten und Beneüzlaten) kein Klagerecht den Staatsschatz
gewährt, ist. bereıts In irüheren Fällen durch die Spruchpraxis
der obersten Landes-Gerichtshöfe mıt zutreiienden Gründen
erkannt worden (Erk er-Irı V. März 18550 Entsch
MK 409:] Erk C.G6 November 18558 Just 1n
1859

Wie dıe Temporalıen ıst anch die bıschöfliche mts-
SpOIrre Juristisch ohne Weaeıteres statthaft. Der Art 15 der Ver-
fassungs-Urkunde hat der xatholischen Kırche ZWaLr die sgelhst-
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ständıge Ordnung ihrer Angelegenheiten zugesichert Aber das
Princıp der landrechtlichen Kıirchen-Gesetzgebung daß dıe aMt-
lıche Thätigkeit der Kırchen-Oberen 7, O  © S
S0OWeE1T S1e das Aeußere T1 und bürgerlichen
en Geltung haben S0113 der placetirenden Zustiimmung
des Landesherrn edürfie, dieses Princip 18% Urce dıe Ver-
{jassungs-Urkunde nıcht aufgegeben worden Demgemäß 1rd noch
heut, den älteren W16 den Neu erworbenen Landestheılen,
die Bestätigung der VONn den apıteln erwählten rosSp Urc. den
aps confirmierten Landesbischöfe Allerhöchster Stelle nach-
yesucht und mıttelst; besonderer Urkunde „den Könıglıchen und
Ober-Landesfürstlichen Gerechtsamen alle Wege unbeschadet“®
erteilt Daß die O  6 solchen Kxequatur ace

das Ermessen der Staatsgewalt kann nach der Fassung
N Urkunde

„ Wir; Wilhelm
daß Ynachdem durch (14S Ableben des Bischofs ID Geritz der Bischöfliche

thun kund und Lügen hiermiıt W1ISSCH

Stuhl VonNn Ermland erledigt worden nachdem sodann das Capıtel der
Kathedralkirche Frauenburg der 9 Oetober 18677 gehaltenen
Versammlung ZUT eanonıschen Wahl Bischofs geschritten 1st
und azu den bisherigen Ehrendomherrn der Kathedralkirche Irier
nd Dechanten Philipp Krementz Coblenz erwählt hat miıt unter-
thänigster Bitte, Wiır möchten solche Wahl bestätigen geruhen, Wır
durch Allerhöchst nseren Wahlcommissarius, den Miniıisterl1al-Direktor
und Wirklichen (+>eheimen Ober-Regierungs-Rath Dr Kraetzig, dem Dom-
capıtel bereits gyleich nach der vollzogenen Wahl Unsere landesherrliche
Zustimmung derselben haben eröffnen lassen und nachdem hierauf
der gewä  € Bischof uch die päpstliche Bestätigung ZUT Ausübung SC1INeES
Amtes erhalten hat Wır besagten Ehrendomherrn und Dechanten Philipp
Krementz a IS Bischof Von Ermland hiermit und Kraft dieses anerkennen

Demgemäß wollen , befehlen und verordnen Wir daß derselbe den
Besitz der mit dem Bisthum KErmland verbundenen Temporalıen W1@e solche

dem {ür die Verwaltung des Bisthums ertheilten ütat ausführlicher
ausgedrückt und benannt worden sind , gesetzt werde und solche O
nıeßen und benutzen habe

Wır befehlen demnach Unseren ı dem Umfancee des Bisthums Ermland
Wirksamkeıt befindlichen Ober-Präsidenten und Landescolleg11s WIGC

uch Allen und Jedem nNserer Vasallen und Unterthanen weß Namens,
Standes, W ürden und Wesens S16 SeinNn 324  9 hlermit gynädig als ernst-
heh daß S16 mehrgedachten Philipp Krementz für den Bischof voL Kırm-
land achten und halten uch denselben €es dasjenıge Was Ehren
und Würden, Nutzung und anderen Vortheilen on dem Bisthum Ermland
abhängig Aazu gehörig der sSonst erforderlich MmMas', geruhig, voll-
kommen und ohne Jemandes KEinspruch besıtzen , haben und genießen
lassen , bei Vermeidung nserer Königlichen Ungnade und schwerer —
ansbleiblichen Ahndung, jedoch es Uns und Nseren Königlichen und
UOber-Landesfürstlichen (+erechtsamen 111 alle Wege unbeschadet

Dessen Urkund haben Wir gegenwärtige Anerkennungs-Urkunde
Höchsteigenhändig vollzogen und MI1T Nserem Königlichen Insıegel be-
sıegeln lassen“‘“
WIe nach allgemeınen staatsrechtlıchen Grundsätzen, namentliıch
aher dem Falle keinen Z weifel unterliegen 01 ITrCHNeN-
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ÖOberer In ıderspruch mı7 seinen staatsbürgerlıchen 1cChfien
134 1L F Allg Landrechts (vgl SS Dl  - 1D.)
„ Alle Oberen der Geistlichkeit ‚ siınd dem Staate ZUT vorzüglichen"Ireue und Gehorsam verpflichtet ‘‘

und dem e10Dn1. des Vn ıhm geleisteten Homaglal-Eides
„Ich Philipp Krementz erwählter und bestätigter Bischof VOn Ermland

schwöre einen ıd ott dem Allmächtigen und Allwissenden und quf
das heilıge Evangelium , daß nachdem ich auf den bıschöflichen Stuhl
VonNn Ermland erhoben worden bın , ıch Seiner Königlichen Majestät vVvon
Preußen ılhelm und Allerhöchstdessen rechtmäßigem Nachfolger 1n der
Regierung als meiınem Allergnädigsten Könige und Landesherrn, unter-
thänıg , treu, gehorsam und ergeben se1nN , Allerhöchstdero Bestes ach
meiınem Vermögen‘ befördern , Schaden und Nachtheil ‚ber verhüten und
besonders dahıin streben WiLl; daß in den Gemüthern der meıner bischöf-
lıchen Leitung anvertrauten (Geistlichen und Gemeinden die Gesinnungender Ehrfurcht und T'reue den König, die L1iebe ZU Vaterlande,der Gehorsam die Gesetze, und alle jene Tugenden , die 1n dem
Christen en guten Unterthan bezeichnen, mıt Sorgfalt gepflegt werden ;und daß ich nicht dulden will, daß von der mMır untergebenen Geistlich-
keit In entgegengesetztem Sinne gelehrt oder gehandelt werde.

Insbesondere gelobe ich,; daß ich keine Gemeinschaft der VerbindungE1 ınnerhalb der außerhalb Landes unterhalten will , welche der
öffentlichen Sicherheit gefährlich SeiNn könnte; und ll 1C. 2000 ich CT’=-
tahren sollte , daß In meıner 10CEse der anderswo, Anschläge gemachtwerden, die N Nachtheile des Staats
Könıglichen Majestät Anzeige machen.

gereichen könnten, higwofi Seiner

Ich verspreche cdieses Alles unverbrüchlicher halten.: als, ich
gew1ß bin, daß ich miıch durch den Kı1d, welchen ich Seiner päpstlichen
Eide der Treue und Unte
Heiligkeit und der Kirche geleistet habe, Nichts verpflichte, Was dem

entgegen SseiIN Xann. rthänigkéit gegen S_ei1_1e Königliche Majestät
Alles dieses Schwöre ich wahr mir . Gott helfe und Se1IN hefligesKvangelium

den Staatsgesetzen offen den Gehorsam aufkündigt.
1ine erartig gyeschärfte Kepression WILr ndlıch auch

nicht ohne die erforderliche Wırkung leıben. Be1 der Mannıiıch-
faltigkeit der Beziehungen, ın welchen die katholische Kirche ZU
Staat Ste  9 1äßt sıch er  e6 einer‘ Temporalien- und Amts-
SPeITeEe allerdings nicht VOrWwes In en Einzelheiten bestimmen.
Da 6 aber, abgesehen Von der Administration der Sacramente,
kaum einen Act der Dıöcesan-Verwaltung g1ebt, welcher nıcht eine
bürgerliche Selte &  O eın öffentlıches Interesse eruhrte oder
für seıne äußere Wiırksamkei dıe staatliıche Autorıtät bedürfte

kanu der Abbruch Jener Beziehungen 1ın seinen Folgen schon
Jetzt mıt ziemlicher Sicherheit als e1N Lahmlegen der ischöf-
lıchen Jurisdietion bezeichnet werden. .

K  ach ygemeinem cCanoNnischen Kecht, W1e ch den Vörschriften
des Allgemeinen Landrechts 115. L1 1 ist der Bischof „ der
gemeinschaftliche Vorgesetzte er katholischen Kirchen - Gesell-
schaften des ıh angewlesenen Distrikts *. Er darın das
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Regiment, regelt das kırchliche Leben Ur«c. SEe1IN@ Verordnungen,
trifft dıie erforderlichen organıschen Eınrichtungen, übt die gyeist-
1C. Gerichtsbarkeıt, verlel die kırchliıchen Aemter, beaufsichtigt
dıe (+g1stliıchen und leitet dıe Verwaltung des Kırchenvermögens.

Alle dıese erec  same setzen gi1nen ataatlıcherseits
anerkanntien, den Staatsbehörden gegenüber Jegıtımırten

hof VvVoOr A UuUS, uUurc. dıe ücknahme des KExequatur geht iıhre landes-
gesetzliche Basıs verloren. owseıl aher die Dıöcesan -Verwaltung vVYon

dem Bischof oder den In seinem Auftfrag thätıgen ehorden (General-
Vicarıat, Offzlalat, Consıstorium pp.) geführt wird, entbehren die darauf
bezüglıchen Handlungen, Rechtsgeschäfte , Verfügungeu der TeC  ıchen
Gültigkeit resSp. des CcHutzes Urec. die Staatsbehörden

Hieraus olg 1m Einzelnen:
Parochıjal- Veränderungen (erecti0, mutatıo beneficiorum) begründen
keine administrativeKxecution für dıe kirchlichenAhgaben, keinepublica
fides für dıe aufgelegten Kirchenbücher, keine gesetzlıchen Vorrechte
für dıe Neu errichteten pfarrlichen und gottesdienstlıchen (Jebäude
Abgaben den Biıschof oder die bischöfliche 1rG. (cathedra-
t1cum, synodaticum) können nNıC miıt staatlıcher eingezogen,
Gebühren-Forderung der Geistlichen U€ eingeführten oder ah-
geänderten E  ® N1IC. 1m echtswege geltend gemacht werden
Requisitionen der geistlıchen Behörden eg]ıdlıche Vernehmung
VoONxn Zeugen, Einzıehung VoOhR Kosten 1n Ehe- und kırchlichen
Untersuchungssachen, Vollstreckung vVoOxh Disciplinar-Erkenntnissen

Geistliche (Exmission S den Pfarrpfünden!) ist Seitens der
Organe des Staats dıe olge versagen.
Veräußerungen kirchlicher Vermögensstücke und Prozeßführungen
sınd, SOWweılt S16 der bischöfliıchen Genehmigung edürfen, ebenso W16
Verleihungen der der bischöflichen OLL1aDUr unterliegenden Trunden
ungültig. Krentuell kommen für die betreffenden Benefiziaten alle
Bezüge AUuSs oOHentlıchen Fonds (Staats-Zuschüsse Zum Pfarrgehalt)!
SOWI@ alle Vorrechte In Wegfall, welche der a den katholischen
Geistlichen gewährt,;
a) die öffentliche Glaubwürdigkeit der von ıbnen geführten Kirchen-

üÜcher,
die persönlıchen Privilegıen hinsichtlich der Rechtswohlthat der
Competenz, der Befrejüng von direceten Gemeilnde-Abgaben und
persönlichen Gemeindediensten, des Personal-Arrests, der Ver-
pflichtung ZULC Uebernahme vonxn Vormundschaften, der Befreijung
vYoOxh der andwenr und der Einquartierungslast,
dıe Beitreibung der S10 leistenden Abgaben Urc. ad-
minıstrative Fxecution, dıe Rechtshülfe 1m abgekürzten Ver-
fahren hinsichtlıch der Stolgebühren, W1e überhaupt der Schutz
1m Besitz und eNu. der Pfarrpfründen.
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Die vorstehenden 1m Detail leicht ergänzenden Kategorıen lassen
dıe Tragweite einer über dıe Diöcesan -Verwaltung taatlıcherseıts Ver-

hängten Sperre im Aligemeiınen erkennen. Au welchen weıteren 0NSE-
qU6HNZON der adurch geschaffene Zustand führt, ang VYoOxn der W ıder-
standskraft des Ep1iscopats r6S‚ SB1INEN materjellen Hülfsauellen, Von

dem zeitlichen und räumlichen Umfange des onülikts, der sıch VOT2US-
sichtlıch nıcht aunf eine einzelne Diöcese localısıeren wird, VOLr em
aber Von der Haltung ab, welche d1ie betheiligten Kırchengemeinden
und der nıedere Clerus 1m Verlauf des Streits einnımmt. Zum e1
auch ırd dıe Auffassung der eT1CNt8 über die angedeuteten Rechts-
fragen Binflu en Diese Momente sind iM Voraus nıcht m1% eW110-
heit berechnen. HR darf indeß SCHON ]etz hervorgehoben werden:

Die katholische Kırche verrichtet neben ihren eigenen geistlichen
gy’]eich politische YKunktionen. In dem weıitaus größten Theile der Monarchie
10 iür dıe Katholıken weder eine besondere staatliche Eheschließungs-
form noch eine weltliche Standesbuchführung. In Deıden Beziehungen
sınd S16 auf dıe Thätigkeit der Kıiırchendiener angewlesen. Da Nnun ZUE

usübung jener Funetionen HNUr die ın staa  ıcher und ırch-
lıcher Hinsicht ordnungsgemäß berufenen Pfarrgeistlichen IS
legitimirt erachtet, hierzu aber diejen1gen Benefiziaten nıcht gyerechnet
werden können, deren Anstellung durch einen der staatlıchen Änerkennung
entbehrenden Kirchen-Oberen erfolgt ist, } oreMt dıe Lahmlegung der
Diöcesangewalt vermöge ıhrer Kückwirkung auf das parochlale Recht
ZUg1e16. in dıe vorbezeichneten, das bürgerlıche Leben angehenden Ver-
hältnısse miıt absoluter Prohibition hinein. Ob rathsam SE1IN wird, einer
soichen Consequenz berall echnung iwragen, kann als gine ra der
Zweckmäßigkeit für Jetzt dahın gyeste. JTeiben. Daß aber e  ‘» tu ell,
und SO ange egıne staatlıche Civıilstands-Gesetzgebun
e eijnes Aufwandes von anßerordentlıchen Maßregeln edart,

die Autorität des Staats wahren, dıe relig1öse Freiheit schirmen
und den staatsbürgerlichen HKixistenzen der katholischen Bevölkerung Be-
friedigung chafien, ırd be1l SENAUOCT Erwähnung nıicht In Abrede
nehmen sSe1IN.

Berlin 1m März 1872


